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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fran-
kierung von Postsendungen, insbesondere Briefen, 
Päckchen und Paketen, wobei eine Bedieneinheit 
getrennt von einer Frankiereinheit betrieben wird.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung 
zur Frankierung von Postsendungen mit einer Bedie-
neinheit und einer Frankiereinheit.

[0003] Die Erfindung betrifft außerdem einen Netz-
werkknoten, ein Logistiksystem und eine Bearbei-
tungseinheit.

[0004] Ein gattungsgemäßes Verfahren und eine 
gattungsgemäße Vorrichtung sind aus der Deut-
schen Patentschrift DE 100 20 566 C2 bekannt. Bei 
diesem bekannten Verfahren erzeugt ein in einem 
Nutzersystem integriertes kryptographisches Modul 
eine verschlüsselte Zufallszahl und eine Identifikati-
onsnummer. Ein Ladezentrum entschlüsselt die Zu-
fallszahl und die Identifikationsnummer. Hierdurch er-
folgt eine Identifizierung des Nutzers beziehungswei-
se des von dem Nutzer eingesetzten Nutzersystems. 
Anschließend verschlüsselt das Ladezentrum die Zu-
fallszahl und eine Vorgabe-Identifikationsnummer 
und übermittelt diese an das Nutzersystem. Anschlie-
ßend erzeugt das Nutzersystem Freimachungsver-
merke, welche die verschlüsselte Zufallszahl und die 
gleichfalls verschlüsselte Vorgabe-Identifikations-
nummer enthalten.

[0005] Ein Beispiel für ein solches Frankiersystem 
ist das System STAMPIT der Deutschen Post AG. 
STAMPIT besteht aus einer auf dem PC eines jeden 
STAMPIT-Nutzers installierten Software namens 
„STAMPIT-Client" und einem in einem Rechenzent-
rum der Deutschen Post betriebenen Zentralsystem 
namens „STAMPIT-Server". Der STAMPIT Client 
dient als Bedieneinheit und der STAMPIT Server als 
Frankiereinheit. Beide Einheiten sind über das Inter-
net miteinander verbunden. Möchte ein Nutzer eine 
Frankierung erstellen, so wird eine Anfrage über die 
Netzwerkverbindung vom STAMPIT-Client an den 
STAMPIT-Server gesendet. Letzterer erstellt den 
Frankiervermerk in einem hochsicheren kryptogra-
phischen Modul als elektronische Bytefolge. Nach 
der Rückübertragung dieser Bytefolge vom STAM-
PIT-Server zum STAMPIT-Client erfolgt dort die Um-
wandlung der kryptographisch abgesicherten Byte-
folge in einen maschinenlesbaren Barcode sowie der 
Ausdruck dieses Barcodes zusammen mit anderen 
Angaben zu einem gültigen PC-Frankiervermerk.

[0006] Dieses bekannte Verfahren ermöglicht es 
Nutzern von Personalcomputern, Portobeträge über 
das Internet zu laden und unter Einsatz der gelade-
nen Portobeträge Frankiervermerke zu erzeugen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Frankierverfahren zu schaffen, das eine einfache 
Erzeugung und Abrechnung ermöglicht.

[0008] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu-
grunde, ein System zur Frankierung von Postsen-
dungen zu schaffen, das eine flexible Frankierung ei-
ner beliebigen, ggf. sehr großen Anzahl von Postsen-
dungen ermöglicht.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, 
• dass auf die Postsendung eine Kennungsinfor-
mation aufgebracht wird,
• dass die Kennungsinformation an einen Netz-
werkknoten übermittelt wird und dort in einer Po-
sitivliste gespeichert wird,
• dass die mit der Kennungsinformation versehe-
ne Postsendung eingeliefert wird,
• dass die Postsendung einer Bearbeitungseinheit 
zugeführt wird und
• dass die Bearbeitungseinheit eine Überprüfung 
vornimmt, ob die Kennungsinformation, mit der 
die Postsendung versehen ist, in der Positivliste 
gespeichert ist.

[0010] Ferner wird diese Aufgabe durch einen Netz-
werkknoten nach Anspruch 25, durch eine Vorrich-
tung zur Frankierung von Postsendungen nach An-
spruch 33, eine Bearbeitungseinheit nach Anspruch 
34 sowie durch ein Logistiksystem nach Anspruch 36 
gelöst.

[0011] Die Erfindung sieht vor, eine Kennungsinfor-
mation sowohl auf eine Postsendung aufzubringen 
als auch an eine Datenverarbeitungseinheit zu über-
mitteln.

[0012] Die Kennungsinformation wird als Mittel zur 
Abrechnung und/oder zur Bearbeitung der Postsen-
dung eingesetzt.

[0013] Es ist besonders vorteilhaft, einem Nutzer 
des Logistiksystems eine einfache und unkomplizier-
te Erzeugung der Kennungsinformation zu ermögli-
chen. Insbesondere ist es möglich, Kennungsinfor-
mationen einzusetzen, die zumindest teilweise aus 
von einem Nutzer eingebbaren und ggf. frei wählba-
ren Angaben bestehen.

[0014] Weiterbildungen der Erfindung sehen vor, 
nachfolgende Bearbeitungsschritte unter Berücksich-
tigung der Kennungsinformation durchzuführen. Be-
sonders vorteilhaft ist eine Bearbeitung der Ken-
nungsinformation im Bereich eines Netzwerkknotens 
und/oder im Bereich der Bearbeitungseinheit.

[0015] Die Erfindung beinhaltet Ausführungsformen 
des Netzwerkknotens und/oder der Bearbeitungsein-
heit, die es ermöglichen, eine sichere Entgeltabrech-
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nung und/oder Entgeltüberprüfung (Entgeltsiche-
rung) mit einer einfachen Handhabung der Postsen-
dungen durch den Nutzer zu verbinden.

[0016] Der Netzwerkknoten kann Funktionen zur 
Nutzerrechtverwaltung, zur Verwaltung von Gebüh-
renbeträgen und/oder zur Abrechnung von Frankier-
leistungen und/oder unmittelbar der Versandleistun-
gen vornehmen.

[0017] Da der Netzwerkknoten somit Funktionen 
bereitstellt, die ansonsten aufwendiger durch den je-
weiligen Nutzer als Absender der Postsender einge-
geben werden, wird der Netzwerkknoten nachfol-
gend auch als Auftragsmanagementeinheit (AM) be-
zeichnet.

[0018] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung und des Systems sieht vor, dass die 
Postsendung in ein Logistiksystem eingeliefert wird 
und dass wenigstens ein in dem Logistiksystem erfol-
gender Bearbeitungsschritt in Abhängigkeit von der 
Kennungsinformation erfolgt.

[0019] Es ist besonders vorteilhaft, dass dieser Be-
arbeitungsschritt in der Bearbeitungseinheit erfolgt.

[0020] Die Positivliste enthält ein Verzeichnis aller 
Postsendungen, für die eine reguläre Bearbeitung in-
nerhalb des Logistiksystems erfolgt, insbesondere 
eine Beförderung von einem Einlieferungsort zu ei-
nem Zustellort.

[0021] Die Erfindung beinhaltet ein neuartiges Lo-
gistiksystem, das einen Transport von Postsendun-
gen an vorgesehene Empfänger automatisiert und 
erheblich vereinfacht.

[0022] Erfindungsgemäß wird ein Logistiksystem 
bereitgestellt, das sich durch eine besonders hohe 
Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnet und das 
eine besonders einfache und sichere Abrechnung 
der Postsendung ermöglicht.

[0023] Der Begriff Logistiksystem ist im Rahmen der 
Erfindung in seiner weitesten Bedeutung zu verste-
hen. Er umfasst insbesondere Systeme, welche Mit-
tel und Einrichtungen enthalten, um den Transport 
von Postsendungen von Einlieferungsorten zu Zu-
stellorten auf einem Transportweg, vorzugsweise in-
nerhalb eines Postverteilnetzes, durchzuführen.

[0024] Eine Fortbildung des Verfahrens, der Vor-
richtung und des Logistiksystems zeichnet sich da-
durch aus, dass eine Speicherung und/oder Übermit-
telung der Kennungsinformation durch eine Daten-
verarbeitungseinheit erfolgt, die mit einem Mittel zum 
Versehen der Postsendung mit der Kennungsinfor-
mation gekoppelt ist.

[0025] Dies erfolgt beispielsweise dadurch, dass die 
Datenverarbeitungseinheit mit einem Drucker ver-
bunden ist, der die Postsendung mit der Kennungsin-
formation bedruckt. Es ist jedoch gleichfalls möglich, 
den Drucker mit einer Schreibeinheit zum Beschrei-
ben eines elektronischen Datenträgers, beispielswei-
se eines Transponders, zu versehen. Ein derartiges 
Beschreiben kann beispielsweise kontaktlos durch 
elektromagnetische Signale erfolgen.

[0026] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass die Kennungsinformation auf die Postsendung 
gedruckt wird.

[0027] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass die Kennungs-
information auf einen Informationsträger aufgebracht 
wird, der mit der Postsendung verbindbar ist.

[0028] Der Informationsträger kann beispielsweise 
als ein Aufkleber gestaltet sein. Ferner ist es möglich, 
dass er ein Sendungsbestandteil ist, beispielsweise 
indem die Kennungsinformation auf ein in die Post-
sendung eingebrachtes Schreiben aufgedruckt wird.

[0029] Eine Weiterbildung der Erfindung zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Kennungsinformation in 
einem mit der Postsendung verbundenen oder ver-
bindbaren Transponder gespeichert wird.

[0030] Für einen erfindungsgemäßen Einsatz eig-
nen sich vielfältige Arten von Transpondern. Beson-
ders bevorzugt sind Transponder, die als Sende- 
und/oder Empfangsgeräte dienen. Insbesondere 
handelt es sich hierbei um Empfangsgeräte, die nach 
Empfang eines fremden Signals geeignet sind, ein ei-
genes Signal abzugeben.

[0031] Der englische Begriff "Transponder" ist eine 
Abkürzung aus Transmitter (Sender) und Responder 
(Signalbeantworter).

[0032] Besonders bevorzugt ist ein Einsatz von 
Transpondern, die mit wenigstens einer Identifikati-
onsangabe versehen sind. Derartige Transponder 
werden nachfolgend auch als RFID-Tags bezeichnet.

[0033] Es ist zweckmäßig, eine visuell erfassbare 
Kennzeichnung von Postsendungen durch 
RFID-Technologien mit elektronisch mehrfach be-
schreibbaren und auslesbaren Transpondern zu er-
setzen oder zu ergänzen. Derartige Systeme haben 
den Vorteil, dass in einem Transponder eine Vielzahl 
von Informationen elektronisch ein- und ausgelesen 
werden kann, wodurch automatische Transport-, Sor-
tier-, Nachverfolgungs- oder Verteilvorgänge gesteu-
ert werden können, ohne dass die visuelle Anzeige 
von Informationen erforderlich ist.

[0034] Ein Transponder mit Identifikationsangaben 
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(RFID-Tags) wird vorzugsweise als ein RFID-Tag 
ausgeführt. Ein RFID-Tag besteht aus einem Mikro-
chip und einer Antenne. Auf dem Chip ist ein Code 
gespeichert, der verarbeitungsrelevante Informatio-
nen enthält. Insbesondere handelt es sich bei den In-
formationen um Identifikations-(ID)-Angaben.

[0035] Transponder sind so ausgestattet, dass sie 
auf ein auslösendes (Radio-)Signal eines Lesegerä-
tes selbst Signale senden und/oder empfangen. Akti-
ve Transponder enthalten eine Energieversorgung 
für ihren Betrieb. Passive Transponder erhalten hin-
gegen Energie durch die von dem Lesegerät ausge-
sendeten Signale.

[0036] Durch Erfassen der auf die Postsendung auf-
gebrachten Kennungsinformation ist eine Abrech-
nung der Postsendung möglich.

[0037] Für den Fall, dass eine Erfassung der auf der 
Postsendung aufgebrachten bzw. mit der Postsen-
dung verbundenen Kennungsinformation im Bereich 
einer Bearbeitungseinheit erfolgt, ist es zweckmäßig, 
die Kennungsinformation mit abrechnungsrelevanten 
Daten zu verbinden.

[0038] Abrechnungsrelevante Daten sind insbeson-
dere Informationen über einen Absender, einen Emp-
fänger, Abmessungen und Gewicht der Postsendung 
sowie von dem jeweiligen Nutzer gewünschte Leis-
tungen, beispielsweise eine Eilzustellung.

[0039] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
diese Informationen auf Grundlage der Kennungsin-
formation zu gewinnen.

[0040] Eine weitere Fortentwicklung der Erfindung 
beinhaltet eine Ermittlung der sendungsrelevanten 
Daten durch Überprüfung der Postsendung, bei-
spielsweise durch optische Zeichenerkennung (opti-
cal character recognitation).

[0041] Ferner ist es zweckmäßig, bei der Abrech-
nung weitere Daten der Postsendung, beispielsweise 
die Sendungskategorie, zu berücksichtigen.

[0042] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
eine Abrechnung unter Berücksichtigung von ermit-
telten Werten des Gewichts und/oder der Abmes-
sung der Postsendung durchzuführen.

[0043] Diese Ermittlung kann beispielsweise im Be-
reich der Bearbeitungsstation erfolgen.

[0044] Es ist jedoch gleichermaßen möglich, eine 
Abrechnung auf Grundlage der übermittelten Ken-
nungsinformationen durchzuführen.

[0045] Bei einer Abrechnung unter Berücksichti-
gung der übermittelten Kennungsinformationen ist es 

beispielsweise möglich, von dem jeweiligen Nutzer 
eingegebene Angaben zu der Sendung, insbesonde-
re zu ihrer Sendungskategorie (Produktkategorie), 
beispielsweise Standardbrief oder Paket, Gewicht, 
Abmessungen, Zusatzleistungen wie Nachweis-
pflicht, Eilzustellung, Terminzustellung, Versicherun-
gen, Nachnahme oder CO2-neutraler Transport bzw. 
durch Eingabe der entsprechenden Werte für die 
Sendungsgrößen und/oder Sendungsgewichte zu 
berücksichtigen.

[0046] Bei einer Auswertung der elektronisch über-
mittelten Kennungsinformation bestehen verschiede-
ne Abrechnungsmöglichkeiten.

[0047] Die jeweilige Abrechnung kann auf Grundla-
ge eines Vertrages zwischen dem Logistikunterneh-
men und dem Nutzer und/oder auf einer Grundlage 
von beispielsweise öffentlich bekannt gegebenen 
Nutzungsbedingungen des Logistikunternehmens 
auch gegenüber nicht registrierten Nutzern erfolgen.

[0048] Insbesondere bei registrierten Nutzern ist es 
zweckmäßig, dass die registrierten Nutzer mit den je-
weiligen Kennungsinformationen einer Postsendung 
auch abrechnungsrelevante Daten, beispielsweise 
die Sendungskategorie oder die jeweilige Beförde-
rungsart, übermitteln.

[0049] Eine Erfassung der Sendungskategorie 
und/oder der Beförderungsart kann beispielsweise 
im Bereich einer entsprechend umgerüsteten Fran-
kiermaschine erfolgen, so dass beispielsweise Ge-
wichtserfassungsfunktionen der Frankiermaschine 
genutzt werden können.

[0050] Ferner ist so eine unmittelbare Zuordnung 
zwischen dem ermittelten Gewicht und der Postsen-
dung möglich, indem eine Verbindung der Prozess-
schritte des Ermittelns der Sendungsdaten und des 
Aufbringens der Kennungsinformation erfolgt.

[0051] Durch eine Kombination der Verfahrens-
schritte der Ermittlung der Sendungsdaten und des 
Aufbringens der Kennungsinformation ist es beson-
ders einfach möglich, diese Daten zusammen zu er-
fassen.

[0052] Dies erleichtert eine nachfolgende Übertra-
gung der Kennungsinformation und der ggf. zugehö-
rigen Sendungsdaten und/oder Abrechnungsdaten 
an den Netzwerkknoten.

[0053] Die Übertragung kann beispielsweise unmit-
telbar durch die Frankiermaschine und/oder durch ei-
nen Nutzercomputer erfolgen. Beispielsweise han-
delt es sich hierbei um eine Übermittelung über eine 
geeignete Datenleitung, beispielsweise eine Telefon-
verbindung oder eine internetbasierte Verbindung.
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[0054] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass in dem Fall, dass die Kennungsinfor-
mation in der Positivliste gespeichert ist, eine Weiter-
verarbeitung der Postsendung erfolgt.

[0055] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Weiterverarbeitung einen Trans-
port der Postsendung zu einem vorgesehenen Emp-
fangsort umfasst.

[0056] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Kennungsinformation Angaben 
zur Identifizierung eines Nutzers enthält.

[0057] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass der Nutzer in einem Berechtigungs-
system registriert wird.

[0058] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass dem Nutzer nach Registrierung in 
dem Berechtigungssystem eine Zugangsberechti-
gung zur Übermittelung der Kennungsinformation an 
die Datenverarbeitungseinheit eingeräumt wird.

[0059] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Kennungsinformation zusätzlich 
zu den Angaben zur Identifizierung des Nutzers wei-
tere Angaben enthält.

[0060] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass ein Eingabemittel vorgesehen ist, 
das es ermöglicht, dass die weiteren Angaben zumin-
dest teilweise durch den Nutzer eingegeben werden.

[0061] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die weiteren Angaben eine Nummer 
beinhalten. Es kann sich hierbei um eine fortlaufende 
Nummer handeln, was die Abrechnung erleichtert. 
Ein Einsatz von fortlaufenden Nummern ist zwar vor-
teilhaft, jedoch nicht notwendig.

[0062] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-

durch aus, dass bei einem Bearbeitungsvorgang der 
Postsendung die Kennungsinformation aus der Posi-
tivliste gelöscht wird.

[0063] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Postsendung aus einem norma-
len Beförderungsgang von Postsendungen ausge-
schleust wird, wenn die Kennungsinformation nicht in 
der Positivliste gespeichert ist.

[0064] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die an den Netzwerkknoten übermit-
telte Kennungsinformation zu einer Abrechnung der 
Postsendung eingesetzt wird.

[0065] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die auf die Postsendung aufgebrach-
te Kennungsinformation zur Abrechnung der Post-
sendung eingesetzt wird.

[0066] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass ein Abgleich der übermittelten Ken-
nungsinformation und der auf der Postsendung auf-
gebrachten Kennungsinformation erfolgt.

[0067] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass an den Netzwerkknoten Informatio-
nen zur Abrechnung der Postsendung übermittelt 
werden.

[0068] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass Informationen zur Abrechnung unter 
Berücksichtigung von mit der Postsendung verbun-
denen Informationen ermittelt werden.

[0069] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass abrechnungsrelevante Daten durch 
eine Überprüfung von physischen Eigenschaften der 
Sendung ermittelt werden.

[0070] Eine Weiterbildung der Erfindung beinhaltet 
eine Abrechnung anhand der übermittelten Ken-
nungsinformation und/oder eine Abrechnung anhand 
der zusammen mit der Kennungsinformation erfass-
ten Sendungsdaten.
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[0071] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Frankiereinheit ein Mittel zur Er-
zeugung von Kennungsinformationen aufweist, dass 
die Vorrichtung ferner ein Mittel zum Versehen von 
Postsendungen mit der Kennungsinformation enthält 
und dass die Vorrichtung ferner ein Mittel zur Übertra-
gung der Kennungsinformation an einen Netzwerk-
knoten enthält.

[0072] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass die Bearbeitungseinheit ein Mittel 
zum Erfassen von mit den Postsendungen verbunde-
nen Kennungsinformationen enthält und dass die Be-
arbeitungsstation ferner ein Mittel zur Überprüfung, 
ob die Kennungsinformationen in einer Positivliste 
gespeichert sind, enthält.

[0073] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass sie geeignet ist, ein Mittel zu einer 
Ausschleusung von Postsendungen aus einem Be-
förderungs- und/oder Bearbeitungsvorgang von 
Postsendungen auszuschleusen.

[0074] Eine Weiterentwicklung des Verfahrens, der 
Vorrichtung, des Netzwerkknotens, des Logistiksys-
tems und der Bearbeitungseinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass das Logistiksystem ein Mittel zum 
Empfangen von elektronisch übermittelten Ken-
nungsinformationen und zur Speicherung der Ken-
nungsinformationen in einer Positivliste enthält, dass 
das Logistiksystem ferner ein Mittel zum Überprüfen 
von auf Postsendungen aufgebrachten Kennungsin-
formationen enthält und dass das Logistiksystem ein 
Mittel zur Durchführung einer Überprüfung, ob die auf 
den Postsendungen aufgebrachten Kennungsinfor-
mationen in der Positivliste gespeichert sind, enthält.

[0075] Die Erfindung beinhaltet ferner ein Entgeltsi-
cherungssystem, bei dem ein Abgleich zwischen 
übermittelten Kennungsinformationen und auf Post-
sendungen aufgebrachten Kennungsinformationen 
sowie ein Abgleich der übermittelten Sendungsdaten 
mit den erfassten Sendungsdaten erfolgt.

[0076] Die Kennungsinformation und ggf. die ab-
rechnungsrelevanten Informationen können auf ver-
schiedene Weise auf die Postsendung aufgebracht 
werden. Insbesondere ist es möglich, übliche Verfah-
ren zum Bedrucken von Postsendungen einzuset-
zen.

[0077] Bei dem Verfahren handelt es sich um Ver-
fahren zum Bedrucken unter Einsatz von Drucksyste-
men, die einen Matrixcode auf Sendungen aufbrin-

gen und die Transaktionsdaten bis zur Übergabe an 
das zentrale System gesichert halten. Eine Portola-
dung im Vorfeld ist nicht erforderlich. Die Abrechnung 
erfolgt täglich im Nachhinein über eine Schnittstelle 
zwischen Maschine und Auftragsmanagement. Hier-
bei werden die Informationen aus dem Matrixcode 
(Nutzernummer, Auftragsnummer, Sendungsnum-
mer) an das Auftragsmanagement übergeben und 
dort zur weiteren Prüfung und Abrechnung genutzt.

[0078] Mit Hilfe der Erfindung erfolgt eine Realisati-
on einer neuen Frankierart.

[0079] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form dieser Frankierart zeichnet sich dadurch aus, 
dass Abrechnungsdaten bei einer Einlieferung oder 
einer Einlieferung nachfolgenden Bearbeitung der 
Postsendung berechnet werden.

[0080] Bei mehreren bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung ist es nicht mehr erforderlich, dass 
Portowerte vor einer Durchführung eines Frankier-
vorgangs gekauft werden müssen.

[0081] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung werden Portowerte nicht vorab gekauft, 
sondern nach Einlieferung berechnet.

[0082] Weitere Vorteile, Besonderheiten und 
zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Darstellung der Erfindung anhand bevorzug-
ter Ausführungsbeispiele.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

[0083] Von den Zeichnungen zeigen:

[0084] Fig. 1 Eine Prinzipdarstellung der Erfindung 
und

[0085] Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Autorisierung und/oder Authentifizie-
rung eines Nutzers des Logistiksystems.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung anhand der 
Zeichnungen:

[0086] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung eines er-
findungsgemäßen Logistiksystems. Das Logistiksys-
tem ermöglicht einer Vielzahl von Nutzern, Sendun-
gen mit Kennungsinformationen zu versehen und 
diese Sendungen zur physischen Beförderung inner-
halb des Logistiksystems einzuliefern.

[0087] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung beinhaltet eine Registrierung des 
Nutzers.

[0088] Die Registrierung des Nutzers erfolgt bei-
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spielsweise durch eine Eintragung von Identifikati-
onsinformationen und ggf. Sicherheitsmerkmalen 
des Nutzers in einer Datenbank.

[0089] Der Netzwerkknoten beinhaltet in einer Aus-
führungsform eine Autorisier- und Authentifizierein-
heit zum Überprüfen der Berechtigung des Nutzers 
zum Zugriff auf den Frankierdienst und umfasst, dass 
die Überprüfung der Berechtigung des Nutzers zum 
Zugriff auf einen Frankierdienst anhand eines dem 
Nutzer zugeordneten Nutzerberechtigungsprofils 
durchführbar ist, dass der Netzwerkknoten über eine 
Schnittstelle mit einem Frankierdienst verbunden ist 
und dem Frankierdienst Daten übermittelt.

[0090] Durch den Frankierdienst können Frankie-
rungen (Freimachungsvermerke), die als Nachweis 
für die Entrichtung des Beförderungsentgeltes die-
nen können, erzeugt werden.

[0091] Hierbei können unterschiedliche Versandar-
ten berücksichtigt werden. Je nach Bedarf können 
auch zusätzlich Absender- und Empfängeradresse 
ausgedruckt werden.

[0092] Vorzugsweise beinhaltet der Frankierdienst 
Standardvorlagen für Etiketten, Transportverpackun-
gen und/oder Briefumschläge.

[0093] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form des Netzwerkknotens zeichnet sich dadurch 
aus, dass er mit einer Schnittstelle zur Eingabe von 
versandrelevanten Informationen verbunden ist.

[0094] Bei den versandrelevanten Informationen 
handelt es sich beispielsweise um Absenderdaten 
und/oder Empfängerdaten.

[0095] Ferner ist es zweckmäßig, dass der Netz-
werkknoten mit einer Schnittstelle zur Eingabe von 
frankierrelevanten Informationen verbunden ist.

[0096] Zweckmäßigerweise enthalten die fran-
kierrelevanten Informationen Spezifikationen des 
Gegenstands – nachfolgend auch Versandprodukt 
genannt – und/oder Informationen, ob das Versand-
produkt: 
• noch bezahlt werden muss
• oder bereits bezahlt ist

[0097] Es ist zweckmäßig, dass die Dienstanforde-
rung so konfigurierbar ist, dass sie 
• entweder nur versandrelevante Daten überträgt 
oder
• frankierrelevante Daten ohne Bezahlinformation 
überträgt oder
• frankierrelevante Daten mit Bezahlinformation 
überträgt.
• Nutzer frankiert Postsendungen (PS) anhand ei-
ner eindeutigen Kennungsinformation ohne Por-

towert.
• Kennungsinformationen werden (via Internet) an 
AM-System der DPAG übermittelt (AM-Auftrags-
management).
• Kennungsinformationen werden vom AM-Sys-
tem an übermittelt und in Positivliste eingetragen.
• Postsendungen werden vom Nutzer eingeliefert 
(Briefkasten, Filiale, BZ) oder beim Nutzer abge-
holt.

[0098] Zur Sammlung von Postgütern sind Sammel-
behälter bekannt, die beim Einwerfen von Postsen-
dungen eine Aufbewahrung der Postsendungen er-
möglichen und außerdem einen Zugriff auf bereits 
eingeworfene Sendungen verhindern sollen. Bei 
Briefkästen ist der Einwurfschlitz üblicherweise so 
schmal ausgebildet, dass ein Zugriff auf eingeworfe-
ne Briefe nicht möglich ist.

[0099] Auch im Bereich der Sammlung von größe-
ren Postgütern wie Paketen und Päckchen ist es be-
kannt, Behälter zur Sammlung dieser Güter einzuset-
zen.

[0100] Eine Einlieferung größerer Sendungsmen-
gen erfolgt zweckmäßigerweise an anderen geeigne-
ten Einlieferungsstellen, beispielsweise Filialen des 
Logistiksystems oder unmittelbar im Bereich von Be-
arbeitungseinheiten des Logistiksystems.

[0101] Durch die Erfindung werden ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Frankieren von Postsen-
dungen bereitgestellt, mit dem Frankierungen oder 
sonstige frankierrelevante Prozesse so durchgeführt 
werden, dass eine einfache und zuverlässige Fran-
kierung ermöglicht wird. 
• Es wird eine Kennungsinformation einer Post-
sendung eingelesen und ermittelt, ob sie in der 
Positivliste enthalten ist.  
Falls ja:  
Frankierung gültig; Kennungsinformation wird aus 
Positivliste gelöscht (oder markiert);  
falls nein (oder Kennungsinformation markiert): 
Frankierung ungültig.  
Das Einlesen der Kennungsinformation erfolgt 
beispielsweise in einem Briefzentrum. Zum Einle-
sen der Kennungsinformation wird eine Bearbei-
tungseinheit eingesetzt. Es ist sowohl möglich, 
hierfür eine eigene Bearbeitungseinheit bereitzu-
stellen, beispielsweise durch eine Vorrichtung, 
welche geeignet ist, Oberflächen von Postsen-
dungen zu überprüfen und/oder in Transpondern 
enthaltene Informationen zu lesen.  
Es ist jedoch gleichfalls möglich, dass das Einle-
sen der Kennungsinformation der Postsendung in 
einer für andere Bearbeitungsvorgänge der Post-
sendung vorgesehenen Bearbeitungseinheit er-
folgt, beispielsweise in einer Aufstellmaschine 
oder in einer Sortiermaschine.
• Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein über 
7/26



DE 10 2007 018 394 A1    2008.10.23
AM-System (beispielsweise wie folgt:  
Die Kennungsinformation wird nach dem Lesen 
an AM-System übermittelt und kann abgerechnet 
werden).  
Abrechnung kann erfolgen
– über Rechnung,
– durch Abrechnung vom "laufenden Konto" des 
Nutzers.

Die Frankierung:

• Der Frankiervermerk enthält einen neuen 
Post-Matrix-Code;
• Die eindeutige Kennungsinformation ist im 
Post-Matrix-Code enthalten;
• Die eindeutige Kennungsinformation setzt sich 
zusammen aus Nutzernummer, vom Nutzer ver-
gebener Auftragsnummer und laufende Nr. der 
Postsendung (innerhalb des Auftrags/Stapels).

Frankiermaschine:

[0102] Die Erfindung ermöglicht dem Nutzer eine 
Durchführung von Frankiervorgängen mit allen Vor-
teilen einer Frankiermaschine. Es ist hierbei sowohl 
möglich, dass der Nutzer eine Frankiermaschine ein-
setzt als auch, dass er andere, bei ihm bereits vor-
handene Einrichtungen, insbesondere einen Drucker 
und eine Datenverarbeitungseinheit, für die Frankier-
vorgänge einsetzt.

[0103] Die Erfindung ermöglicht auf einfache Weise 
eine Realisierung der Funktionen der Frankierma-
schine durch technische Einrichtungen, die erst 
durch die Erfindung zu Frankiereinheiten weitergebil-
det werden. 
• Frankiermaschine mit Internetanbindung (ggf. 
über PC), die Post-Matrix-Code erstellt;
• PC mit Software, die Post-Matrix-Code erstellt 
und Standard-PC-Drucker;
• Bei Erstellung der Frankiervermerke kann Fran-
kiermaschine offline sein; Online-Verbindung erst 
bei Übermittelung der Auftragsdaten erforderlich.

[0104] Die Erfindung beinhaltet verschiedene For-
men der Auswertung und Abrechnung der Postsen-
dung.

[0105] So ist es beispielsweise möglich, dass eine 
Nutzereinheit, insbesondere ein Nutzercomputer 
oder eine Frankiermaschine des Nutzers, an den 
Netzwerkknoten (AM-System) Produktangaben 
und/oder andere Sendungs- und/oder abrechnungs-
relevante Daten übermittelt.

[0106] Bei dieser Ausführungsform kann eine Ab-
rechnung beispielsweise wie nachfolgend dargestellt 
erfolgen: 
– Aus AM-System gesendete Auftragsdaten um-
fassen Produktangabe für die Kennungsinformati-

onen;
– in Positivliste werden Kennungsinformationen 
und Produktangabe eingetragen;
– bei Entgeltsicherungsprüfung wird zusätzlich 
geprüft, ob Produktangabe auf einer POSTSEN-
DUNG mit Produktangabe in Positivliste überein-
stimmt.  
Wenn ja:  
Nutzer hat dem AM-System das Produkt korrekt 
mitgeteilt, Frankierung gültig.  
Wenn nein:  
Frankierung ungültig.

[0107] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
der Abrechnung/Entgeltsicherung geschieht wie 
folgt: 
– Zur Abrechnung der Postsendung und/oder zur 
Entgeltsicherung der Postsendung wird eine der 
Postsendung zugehörige Produktkategorie an-
hand von Post-Matrix-Code ermittelt und zusam-
men mit Kennungsinformation an AM-System 
übermittelt;
– anhand der ermittelten Produktangabe wird Ab-
rechnung erstellt.

[0108] Die Erfindung beinhaltet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, eine Abrechnung von Postsendungen 
in einer für einen Nutzer eines Logistiksystems be-
sonders einfachen und gleichzeitig besonders zuver-
lässigen Weise durchzuführen. Insbesondere ist es 
nicht erforderlich, vor einer Durchführung von Fran-
kierungen Frankiervermerke zu kaufen oder Wertbe-
träge aus einem Wertübertragungszentrum zu laden.

[0109] In Ausführungsformen der Erfindung ist es 
ferner möglich, anstelle einer Frankiermaschine eine 
andere Einrichtung, beispielsweise einen vorzugs-
weise mit einer Nutzercomputer verbundenen Dru-
cker einzusetzen.

[0110] Die Erfindung erreicht dies in einer beson-
ders einfachen und vorteilhaften Weise, wie nachfol-
gend beschrieben:  
Der Nutzer bringt Nutzernummer und laufende Sen-
dungsnummer (und Produkt) auf die Postsendung 
auf; diese Daten werden eingelesen – beispielsweise 
in einem Briefzentrum (BZ) des Logistiksystems –
und zur Abrechnung herangezogen; beispielsweise 
erhält der Nutzer eine Rechnung.

[0111] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass der Nutzer vor einer Einlieferung der Postsen-
dung die Postsendung unter Angabe der Kennungs-
information an den Netzwerkknoten (AM-System) 
übermittelt.

[0112] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Nut-
zernummer und ggf. eine laufende Sendungsnum-
mer in eine Positivliste eingetragen werden.
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[0113] Die Ankündigung des Nutzers kann auf ver-
schiedene Weise erfolgen, beispielsweise durch Be-
nutzung einer Web-Seite oder durch Übermittelung 
einer sonstigen digitalen Nachricht, z. B. durch eine 
E-Mail, eine Instant-Message oder einen automati-
sierten Telefonanruf, beispielsweise in Form eines 
Skype-Calls.

[0114] Eine Beglaubigung der Nachricht ist vorteil-
haft, wobei es sowohl möglich ist, den Nutzer durch 
einen der zuvor dargestellten Autorisierungs- 
und/oder Authentifizierungsvorgänge zu identifizie-
ren, als auch durch Versehen der Ankündigung mit 
einer entsprechenden Beglaubigung, z. B. in Form ei-
ner digitalen Signatur.

[0115] Bei einer Ausführungsform der Erfindung 
wird in der Frankiermaschine ein Stapel von Postsen-
dungen bearbeitet und abgerechnet (Register). Für 
den Stapel wird Bericht mit Charakteristik des Sta-
pels (Anzahl Postsendungen, Gewicht, Gewichtsver-
teilung) in sicherer Weise erstellt und an die Post 
übermittelt. Die Post prüft, ob Charakteristik des Sta-
pels mit im Bericht angegebener Charakteristik über-
einstimmt, um festzustellen, ob in der Frankierma-
schine korrekt abgerechnet wurde.

[0116] Es geht nicht nur darum, ob die Frankierma-
schine korrekt abrechnet, sondern auch darum, ob 
der Kunde den Stapel unverändert eingeliefert hat 
und nicht ein paar Sendungen hinzugekommen sind.

[0117] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung zeichnet sich durch wenigstens 
einen mit der Transformationseinheit verbundenen 
inneren Konnektor aus, der zum Übermitteln der 
Dienstanforderung an den Anbieterserver und zum 
Empfangen des in dem Anbieterserver ermittelten 
Bearbeitungsergebnisses von dem Anbieterserver 
dient.

[0118] Ferner ist es vorteilhaft, dass die Dienstan-
forderung eine Information enthält, die mit einem dem 
Nutzer eindeutig zugeordneten Schlüssel verschlüs-
selt ist und in der Autorisier- und Authentifiziereinheit 
entschlüsselbar ist.

[0119] Eine zweckmäßige Ausführungsform der Er-
findung beinhaltet, dass die Produktspezifikation an 
den Frankierdienst übergeben wird.

[0120] Der Begriff Produktspezifikation beinhaltet 
eine oder mehrere der folgenden Informationen: 
– Informationen über wenigstens eine Eigenschaft 
des Produktes, insbesondere über seine Abmes-
sungen und/oder sein Gewicht
– Informationen zur Identifizierung eines Produkt-
typs oder
– Informationen zur Identifizierung eines einzel-
nen Produktes, beispielsweise durch eine Serien-

nummer.

[0121] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass 
vor einem Verkauf eines z Gegenstands Informatio-
nen über den Verkäufer spezifiziert werden.

[0122] Ferner ist es vorteilhaft, dass vor dem Ver-
kauf des Gegenstands Informationen über den zu 
verkaufenden Gegenstand spezifiziert werden.

[0123] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass 
nach dem Verkauf des zu verkaufenden Gegen-
stands die Adressdaten und/oder die Produktspezifi-
kation an den Frankierdienst übergeben werden.

[0124] Eine besonders bevorzugte Form des Netz-
werkknotenpunktes zeichnet sich dadurch aus, dass 
er enthält: 
– wenigstens einen äußeren Konnektor zum Emp-
fangen einer Dienstanforderung, deren Erzeu-
gung in einem Nutzercomputer eines Nutzers ini-
tiierbar ist, und zum  
Übermitteln eines ermittelten Bearbeitungsergeb-
nisses an den Nutzercomputer,
– innere Konnektoren, die von dem Netzwerkkno-
ten getrennt sind. Insbesondere werden damit 
auch Anpassungen von inneren Konnektoren 
während des laufenden Betriebs des Netzwerk-
knotens möglich, indem der anzupassende äuße-
re Konnektor von dem Netzwerkknoten getrennt, 
angepasst und wieder mit dem Netzwerkknoten 
verbunden wird.

[0125] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung umfasst der Netzwerkknoten eine Autorisier- 
und Authentifiziereinheit zum Überprüfen der Be-
rechtigung des Nutzers zum Zugriff auf den Frankier-
dienst.

[0126] Mittels der Autorisier- und Authentifizierein-
heit kann die Berechtigung des Nutzers bereits in 
dem Netzwerkknoten überprüft werden. Ferner kann 
auch eine Überprüfung der Zugriffsberechtigung für 
mehrere Frankierdienste des Dienstanbieters erfol-
gen, so dass ein so genanntes Single sign-on, d. h. 
eine zentrale Autorisierung für mehrere Dienste er-
möglicht wird.

[0127] Die Erfindung beinhaltet ein Logistiksystem 
zum Befördern einer Postsendung auf einem Trans-
portweg innerhalb eines Postverteilnetzes, wobei der 
Transportweg mehrere Knoten des Postverteilnetzes 
enthält, insbesondere einen Knoten, der einem Zu-
stellpunkt entspricht, sowie wenigstens einen Kno-
ten, der einem Sortierpunkt entspricht.

[0128] Der Begriff Logistiksystem umfasst insbe-
sondere Systeme, welche die erforderlichen Mittel 
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und Einrichtungen enthalten, um den Transport von 
Postsendungen von einem Abgangsort zu einem Zu-
stellpunkt auf einem Transportweg innerhalb eines 
Postverteilnetzes durchzuführen.

[0129] Bei dem Abgangsort handelt es sich bei-
spielsweise um einen Lagerort oder Einlieferungsort 
der zu transportierenden Postsendung.

[0130] Der Zustellpunkt wird vorzugsweise von dem 
Nutzer ausgewählt.

[0131] Der Begriff „Nutzer" ist in seiner weitesten 
Bedeutung zu verstehen. Insbesondere umfasst er 
alle Entitäten, welche eine Versendung von Postsen-
dungen vereinbaren können. Beispielsweise kann es 
sich hierbei auch um Softwareagenten handeln. Eine 
Einbeziehung natürlicher oder juristischer Personen 
ist jedoch gleichfalls möglich.

[0132] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist es vorgesehen, dass die Überprüfung 
der Berechtigung des Nutzers anhand eines Berech-
tigungsprofils durchgeführt wird.

[0133] Anhand der Berechtigungsprofile, insbeson-
dere anhand der Nutzerberechtigungsprofile, kann 
vorteilhaft der Umfang, in dem ein Nutzer des Logis-
tiksystems Frankierdienste des Dienstanbieters in 
Anspruch nehmen kann, überprüft bzw. festgestellt 
werden. Dabei kann das Berechtigungsprofil nutzer-
bezogen vorgegeben werden, so dass für unter-
schiedliche Nutzer unterschiedliche Berechtigungen 
zur Inanspruchnahme eines Frankierdienstes vorge-
sehen werden können.

[0134] Vorzugsweise enthält die Dienstanforderung 
eine Information, die mit einem dem Internetmarkt-
platz eindeutig zugeordneten Schlüssel verschlüsselt 
und in der Autorisier- und Authentifiziereinheit ent-
schlüsselbar ist.

[0135] Anhand der verschlüsselten Information mit 
einem dem Nutzer eindeutig zugeordneten Schlüssel 
kann somit die Authentizität der Dienstanforderung 
festgestellt werden.

[0136] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist es vorgesehen, dass das Nut-
zerberechtigungsprofil in der Dienstanforderung ent-
halten ist.

[0137] Durch das Einbringen des Nutzerberechti-
gungsprofils in die Dienstanforderung, kann somit in 
der Dienstanforderung der Umfang angegeben wer-
den, in dem der Nutzer Frankierdienste des 
Dienstanbieters nutzen kann.

[0138] Vorzugsweise ist es dabei vorgesehen, dass 
das Nutzerberechtigungsprofil mit einem dem Nutzer 

eindeutig zugeordneten Schlüssel verschlüsselt ist 
oder mit einer digitalen Signatur des Nutzers verse-
hen ist.

[0139] Auf diese Weise kann die Authentizität des 
Nutzerberechtigungsprofils in dem Netzwerkknoten 
überprüft werden.

[0140] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Auto-
risier- und Authentifiziereinheit das Nutzerberechti-
gungsprofil in Abhängigkeit von dem in dem Anbieter-
server ermittelten Bearbeitungsergebnis verändern 
kann.

[0141] Hierdurch kann das Berechtigungsprofil ei-
nes Nutzers in Abhängigkeit von der Inanspruchnah-
me eines bestimmten Frankierdienstes des 
Dienstanbieters verändert werden.

[0142] Vorzugsweise ist es dabei vorgesehen, dass 
die Autorisier- und Authentifiziereinheit das Nutzer-
berechtigungsprofil in Abhängigkeit einer Anzahl von 
für einen Nutzer ermittelten Bearbeitungsergebnis-
sen verändern kann.

[0143] Eine Vielzahl von Ausführungsformen er-
möglicht eine Überprüfung der Berechtigung des 
Nutzers, Sendungen für eine Beförderung mit dem 
Logistiksystem einzuliefern.

[0144] Es ist dabei zweckmäßig, Daten für eine Be-
rechtigung des Nutzers festzulegen, insbesondere 
eine Anzahl von Sendungen festzulegen, welche der 
Nutzer zur Beförderung in das Logistiksystem einlie-
fern darf.

[0145] Ferner ist es möglich, Höchstbeträge für zu 
nutzende Beförderungsentgelte vorzusehen.

[0146] Größere Mengen von Postsendungen wer-
den über Großannahmestellen bei den Briefzentren 
oder Zustellstützpunkten eingeliefert. Kleinere Men-
gen von Sendungen werden in Filialen eingeliefert. 
Kleinstmengen und Einzelsendungen werden über 
Briefkästen eingeliefert.

[0147] Eine Einlieferung der Postsendungen als ein 
Batch ermöglicht, größere Einlieferungen (größere 
Sendungsmengen) anzukündigen und einzuplanen.

[0148] Das AM-System erleichtert die Ankündigung 
und Einplanung größerer Einlieferungen.

[0149] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung umfasst der Netzwerkknoten eine Prü-
feinheit zum Überprüfen des in dem Anbieterserver 
ermittelten Bearbeitungsergebnisses.

[0150] Vorzugsweise ist die Prüfeinheit dabei in der 
10/26



DE 10 2007 018 394 A1    2008.10.23
Lage, eine Vollständigkeit des Bearbeitungsergeb-
nisses zu überprüfen.

[0151] Mittels der Prüfeinheit kann somit die Kor-
rektheit und Vollständigkeit des Bearbeitungsergeb-
nisses festgestellt werden. Dies kann beim Vorliegen 
eines Fehlers in dem Bearbeitungsergebnis bei-
spielsweise dazu genutzt werden, innerhalb des 
Netzwerkknotens Benachrichtigungen über das Vor-
liegen eines Fehlers zu erzeugen und an den Nutzer-
computer des Nutzers zu übermitteln.

[0152] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung ist es vorgesehen, dass der Netzwerk-
knoten eine Berichtseinheit zum Erfassen und Aus-
werten der Dienstanforderungen und der Bearbei-
tungsergebnisse aufweist.

[0153] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
im Hinblick auf das Verfahren entsprechen den im 
Zusammenhang mit dem Netzwerkknoten beschrie-
benen Ausführungsformen der Erfindung.

[0154] Es ist zweckmäßig, dass die Daten vom Nut-
zer automatisiert an den Frankierdienst übergeben 
werden.

[0155] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung kann die Weiterleitung an eine zur Bearbei-
tung von Dienstanforderungen ausgerüstete Daten-
verarbeitungseinheit, insbesondere einen Computer, 
erfolgen.

[0156] Weitere Eingabemöglichkeiten sind z. B. 
schriftliche Erfassung und spätere Digitalisierung, 
beispielsweise durch eine Dienstleistungseinheit.

[0157] Es ist vorteilhaft, dass Nutzer auch bereits 
das Versandprodukt und die zugehörigen Versand-
kosten festlegen können.

[0158] Dies gilt insbesondere im Kontext dieses 
Spezifikationsprozesses.

[0159] Hierzu wird eine Auswahlmöglichkeit für die 
Versandsservices angeboten. Dieses Auswahlfeld ist 
optimalerweise dynamisch und über eine Schnittstel-
le mit dem Produkt-/Preissystem des Logistiksys-
tems verbunden, so dass immer das korrekte Preis- 
und Produktportfolio dargestellt wird.

[0160] Die Auswahl eines Versandservices durch 
den Nutzer bedingt außerdem, dass in den Eingabe-
systemen folgende Bedingung etabliert wird: Wenn 
ein Gegenstand verkauft wird, werden automatisiert 
übergeben:  
Absenderdaten,  
Empfängerdaten sowie  
Informationen zur Spezifizierung des ausgewählten 
Versandprodukts.

[0161] Vorzugsweise erfolgt die Datenübergabe 
über eine Schnittstelle in Form eines spezifizierten 
Parameter-Sets bzw. nach einer spezifischen Kon-
vention festgelegten Datensatzes an den Frankier-
dienst.

[0162] Vorzugsweise werden die versand- und/oder 
frankierrelevanten Daten vom Nutzer automatisiert –
d. h. ohne weiteres Zutun des Nutzers – über eine 
Schnittstelle an den Frankierdienst übergeben.

[0163] Es ist zweckmäßig, dass die Daten von dem 
Marktplatz und/oder von dem Listingtool über den 
Anbieterserver bereitgestellt werden.

[0164] Es ist vorteilhaft, dass die Daten von dem 
Marktplatz und/oder von dem Listingtool durch eine 
automatisierte Dienstanforderung an den Frankier-
dienst übergeben werden.

[0165] Ferner ist es zweckmäßig, dass die 
Dienstanforderung in Form eines Parameter-Sets 
und/oder einer spezifischen Datensyntax übergeben 
wird.

[0166] Es ist vorteilhaft, dass die Dienstanforderung 
in einem Bereich des Anbieterservers des Logistik-
systems transformiert wird.

[0167] Ferner ist es zweckmäßig, dass Adressdaten 
an den Frankierdienst übermittelt werden.

[0168] Es ist vorteilhaft, dass eine Produktspezifika-
tion an den Frankierdienst übermittelt wird.

[0169] Die Abrechnung der Versanddienstleistung 
kann auf verschiedene Arten erfolgen:  
Die Leistung wird dem Verkäufer vom Logistiksystem 
in Rechnung gestellt (Voraussetzung: Bankdaten 
sind in dem Logistiksystem hinterlegt – z. B. Nutzer 
ist Vertragsnutzer – und die Authentifizierung des 
Nutzers erfolgt durch ein identifizierendes Kennzei-
chen in dem dargestellten Parameter-Set).

[0170] Die Versanddienstleistung wird mit dem Nut-
zer abgerechnet.

[0171] Es ist vorteilhaft, dass bei Einlieferung der 
Postsendung und/oder bei der Übermittelung von 
Versanddaten an den Frankierdienst eine automati-
sche Abbuchung des Portowerts von einem Konto 
des Verkäufers erfolgt.

[0172] Optional kann der Nutzer bereits eine Vorbe-
zahlung des Portowerts vorgenommen haben, bzw. 
seine Einwilligung gegeben haben, dass nach dem 
Verkauf des Artikels und der Lieferung der Versand-
daten an den Frankierdienst eine automatische Ab-
buchung des Portowerts von einem Konto des Nut-
zers erfolgt.
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[0173] Die Erfindung eignet sich für einen Transport 
der Postsendungen über beliebig weite Strecken ein-
schließlich des weltweiten Transports der Postsen-
dungen.

[0174] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Versand-
entgelt in Abhängigkeit von der Einlieferungs- 
und/oder Absenderadresse ermittelt wird.

[0175] Eine besonders bevorzugte Implementie-
rung der Erfindung soll an dem Ausführungsbeispiel 
eines Netzwerkknotens erläutert werden, der im Fol-
genden als Netzwerkknoten bezeichnet wird.

[0176] In einem Fall ist der Netzwerkknoten so ge-
staltet, dass Nutzer mittels Nutzercomputern zugrei-
fen können.

[0177] Eine direkte Verbindung zwischen den Nut-
zercomputern und dem Netzwerkknoten ist nicht er-
forderlich, jedoch möglich.

[0178] In dem bevorzugten Fall sind die Nutzercom-
puter mit dem Netzwerkknoten verbunden, so dass 
ein Datenaustausch unmittelbar zwischen den Com-
putern und dem Netzwerkknoten erfolgen kann.

[0179] Der Zugriff auf den Netzwerkknoten erfolgt 
beispielsweise über das Internet, beispielsweise auf 
einer Webseite des Nutzers, die von dem Netzwerk-
knoten bereitgestellt wird und mit einem Browserpro-
gramm versehen, das in den Nutzercomputern aus-
geführt und an einem Anzeigemittel der Nutzercom-
puter dargestellt wird.

[0180] Der Netzwerkknoten enthält in einer vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung äußere Kon-
nektoren, die mit den Nutzercomputern über ein 
Kommunikationsnetzwerk, vorzugsweise das Inter-
net, verbunden sind. Die äußeren Konnektoren sind 
in Konnektorsteckplätze des Netzwerkknotens einge-
setzt.

[0181] Innerhalb des Netzwerkknotens besteht eine 
Verbindung zwischen den äußeren Konnektoren und 
einer Autorisier- und Authentifiziereinheit, die ihrer-
seits mit einer Transformationseinheit in Verbindung 
steht. Für eine direkte Datenübertragung zwischen 
den äußeren Konnektoren und der Transformations-
einheit kann die Autorisier- und Authentifiziereinheit 
überbrückt werden.

[0182] Die Transformationseinheit ist mit einer Prü-
feinheit verbunden, die ihrerseits mit inneren Kon-
nektoren in Verbindung steht. Auch hier kann eine di-
rekte Verbindung zwischen der Transformationsein-
heit und den inneren Konnektoren geschaffen wer-
den, bei welcher die Prüfeinheit überbrückt wird. Die 
inneren Konnektoren sind ebenfalls in Konnektor-

steckplätzen des Netzwerkknotens eingesetzt und 
verbinden den Netzwerkknoten mit Servern, auf de-
nen Dienstprogramme zur Ausführung von Frankier-
diensten ausgeführt werden.

[0183] Ferner umfasst der Netzwerkknoten eine 
Steuer- und Berichtseinheit zur Administrierung des 
Netzwerkknotens und zur Protokollierung.

[0184] Der Netzwerkknoten kann als Hardware oder 
als Software ausgebildet sein. In einer vorteilhaften 
Ausführungsform der Erfindung wird er dabei in Form 
mehrerer Softwaremodule realisiert, die in einem In-
ternetserver ausgeführt werden.

[0185] Die Anforderung der Frankierdienste wird 
mittelbar oder unmittelbar auf einer Webseite bei-
spielsweise durch die Betätigung einer auf der Webs-
eite angeordneten Schaltfläche initiiert. Die Erfindung 
ermöglicht es dabei, dass ein Frankierdienst nicht auf 
einer Webseite des Dienstanbieters, sondern direkt 
auf der Webseite des angefordert werden kann. Ins-
besondere können dabei auch Webseiten, die bei der 
Ausführung des Dienstes gegebenenfalls als Bear-
beitungsergebnis bzw. Teil-Bearbeitungsergebnis an-
gezeigt werden, dem Erscheinungsbild der Websei-
ten in einfacher Weise durch den Netzwerkknoten 
angepasst werden.

[0186] Mit dem Aufruf des Frankierdienstes auf der 
Webseite ist die Erzeugung einer Dienstanforderung 
verbunden, die insbesondere Angaben zur Ausfüh-
rung des Frankierdienstes enthält. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um Nutzerdaten des Nutzers, die 
dieser in einem Dialogfeld der Webseite eingeben 
kann oder die in einer Datenbank des Marktplatzbe-
treibers gespeichert sind. Ferner enthält die 
Dienstanforderung Identifizierungsdaten und umfasst 
wenigstens eine Anweisung, die es dem Netzwerk-
knoten ermöglicht, den angeforderten Frankierdienst 
zu identifizieren. Diese Anweisung kann dabei auch 
implizit in der Dienstanforderung enthalten sein. So 
kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass der 
angeforderte Frankierdienst bzw. der zur Ausführung 
des Frankierdienstes vorgesehene Anbieterserver in 
dem Netzwerkknoten anhand der Art der in der 
Dienstanforderung enthaltenen Angaben identifiziert 
wird.

[0187] Im Falle des Flächenmarktplatzes wird die 
Dienstanforderung durch in eine Webseite einge-
brachte Skripte generiert und direkt von dem Nutzer-
computer über das Internet an den Netzwerkknoten 
übermittelt. Bei einem Transitmarktplatz kann die 
Dienstanforderung entweder durch Skripte in der 
Webseite erzeugt und von dem Nutzercomputer über 
die Konsolidatorquelle an den Netzwerkknoten über-
mittelt werden, oder sie kann nach der Übermittelung 
einer entsprechenden Aufforderung von dem Nutz-
erzcomputer an die Konsolidatorquelle innerhalb der 
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Konsolidatorquelle generiert werden.

[0188] Gleichfalls ist es bei einem Transitmarktplatz 
möglich, dass die Dienstanforderung durch ein Skript 
mit dem Browser-Programm des Nutzercomputers 
erzeugt und durch die Konsolidatorquelle beispiels-
weise um Identifizierungsangaben, um in einer Da-
tenbank der Konsolidatorquelle gespeicherte Nutzer-
daten oder um in der Datenbank der Konsolidator-
quelle gespeicherte Nutzerberechtigungsprofile er-
gänzt wird.

[0189] Ferner ist es möglich, dass eine einzige 
Dienstanforderung eine Anforderung mehrerer Fran-
kierdienste enthält.

[0190] Zur Anbindung einer Vielzahl von Nutzern 
verfügt der Netzwerkknoten über eine Vielzahl von 
Konnektorsteckplätzen zur Aufnahme von äußeren 
Konnektoren. Dabei ist es möglich, äußere Konnek-
toren im laufenden Betrieb des Netzwerkknotens ein-
zustecken und zu entfernen, so dass ein unterbre-
chungsfreier Betrieb des Netzwerkknotens möglich 
ist. Bei Änderungen, die an einem äußeren Konnek-
tor durchgeführt werden, kann dieser ebenfalls im ak-
tivierten Zustand des Netzwerkknotens entfernt, an-
gepasst und wieder eingesteckt werden, so dass 
auch hier keine Betriebsunterbrechung des Netz-
werkknotens erforderlich ist.

[0191] Eine Dienstanforderung wird von dem Netz-
werkknoten an demjenigen äußeren Konnektor emp-
fangen, der dem entsprechenden Nutzer zugeordnet 
ist, und es wird gegebenenfalls eine Formatänderung 
der vorgenannten Art vorgenommen.

[0192] Von einem äußeren Konnektor wird die 
Dienstanforderung innerhalb des Netzwerkknotens 
an eine Authentifizier- und Autorisiereinheit überge-
ben, die zunächst in einem Authentifizierungsschritt 
überprüft, ob Frankierdienste des Dienstanbieters 
grundsätzlich genutzt werden dürfen. Die Authentifi-
zierung erfolgt dabei auf der Basis der Identität des 
Nutzers.

[0193] Die Authentifizierung geschieht anhand von 
Authentifizierungsinformationen, die in der Dienstan-
forderung enthalten sind und deren Authentizität 
durch den Einsatz kryptographischer Verfahren si-
chergestellt wird. Geeignete kryptographische Ver-
fahren sind beispielsweise digitale Signaturen der 
Dienstanforderung oder eines Teils davon. Ebenso 
kommt es in Frage, dass Inhalte der Dienstanforde-
rung mit einem dem Internetmarktplatz oder dem 
Nutzer zugeordneten Schlüssel (asymmetrische Ver-
schlüsselung mit zertifizierten Schlüsseln) oder mit 
einem im Vorfeld zwischen dem Netzwerkknoten und 
dem Internetmarktplatz bzw. dem Nutzer ausge-
tauschten symmetrischen Schlüssel (symmetrische 
Verschlüsselung mit "pre-shared key") verschlüsselt 

sind.

[0194] Ist eine erfolgreiche Authentifizierung nicht 
möglich, bedeutet dies, dass es sich nicht um eine 
authentische Dienstanforderung des Nutzers eines 
registrierten Internetmarktplatzes handelt oder dass 
der Nutzer aus anderen Gründen nicht zur Inan-
spruchnahme von Frankierdiensten des Dienstanbie-
ters berechtigt ist. In diesem Fall erzeugt die Autori-
sier- und Authentifiziereinheit eine Fehlermeldung, 
die über den äußeren Konnektor an den Nutzercom-
puter übermittelt wird. Ferner kann eine Protokollie-
rung der Dienstanforderung mittels der später erläu-
terten Steuer- und Berichtseinheit vorgesehen sein.

[0195] Nach erfolgreicher Authentifizierung stellt die 
Authentifizier- und Autorisiereinheit in einem Autori-
sierungsschritt die Berechtigung des Nutzers zur 
Nutzung von Frankierdiensten fest. Dabei wird ge-
prüft, welche Frankierdienste in welchem Umfang 
durch den Nutzer genutzt werden dürfen. Dies erfolgt 
ebenfalls auf der Basis der Identität des Nutzers.

[0196] Die Autorisierung eines Nutzers erfolgt an-
hand eines Nutzerberechtigungsprofils, das vorzugs-
weise in der Authentifizier- und Autorisiereinheit hin-
terlegt ist. Das Nutzerberechtigungsprofil enthält da-
bei Angaben darüber, in welchem Umfang Frankier-
dienste von dem Nutzer in Anspruch genommen wer-
den können, d. h. welche Funktionen innerhalb des 
Frankierdienstes von dem Nutzer ausgeführt werden 
können.

[0197] Die Autorisierung eines Nutzers erfolgt vor-
zugsweise anhand eines Nutzerberechtigungsprofils 
in der Dienstanforderung, das ebenfalls kryptogra-
phisch abgesichert ist. Das Nutzerberechtigungspro-
fil wird vorzugsweise von einem Server bzw. ein in die 
Webseite des Internetmarktplatzes eingebettetes 
Skript in die Dienstanforderung eingebracht, oder es 
ist in dem Netzwerkknoten in einer Datenbank hinter-
legt. In dem Nutzerberechtigungsprofil ist dabei an-
gegeben, in welchem Umfang der Nutzer Frankier-
dienste des Dienstanbieters in Anspruch nehmen 
kann. Auf diese Weise können die Nutzer des Inter-
netmarktplatzes mit unterschiedlichen Zugriffsrech-
ten für die Frankierdienste des Dienstanbieters aus-
gestattet werden.

[0198] Innerhalb des Frankierdienstes zur Verfü-
gung stehende Funktionen bzw. der Umfang, in dem 
der Frankierdienst in Anspruch genommen werden 
kann, beziehen sich dabei beispielsweise auf ver-
schiedene Zahlungsmöglichkeiten für die Inan-
spruchnahme des Frankierdienstes, die Möglichkeit 
zur Speicherung von Daten auf dem Anbieterserver 
zur Wiederverwendung bei einem erneuten Zugriff 
sowie die Größe des dafür zur Verfügung stehenden 
Speicherplatzes und andere zusätzliche Dienste, die 
im Rahmen des Frankierdienstes angeboten werden.
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[0199] Zur Durchführung der Autorisierung prüft die 
Autorisier- und Authentifiziereinheit anhand des Nut-
zerberechtigungsprofils, ob und in welchem Umfang 
der Nutzer zur Inanspruchnahme des angeforderten 
Frankierdienstes oder der angeforderten Frankier-
dienste berechtigt ist. Ergibt die Prüfung, dass der 
Nutzer keine Berechtigung zur Inanspruchnahme 
des angeforderten Frankierdienstes oder der ange-
forderten Frankierdienste besitzt, wird vorzugsweise 
eine Fehlermeldung erzeugt und über den äußeren 
Konnektor an den Nutzercomputer des Nutzers über-
mittelt.

[0200] Falls die angeforderten Frankierdienste erst 
bei einer Auswertung der Dienstanforderung in der 
Transformationseinheit identifiziert werden können, 
übergibt die Autorisier- und Authentifiziereinheit das 
Marktplatzberechtigungsprofil bzw. das Nutzerbe-
rechtigungsprofil an die Transformationseinheit. 
Auch in diesem Fall kann jedoch innerhalb der Auto-
risier- und Authentifiziereinheit überprüft werden, ob 
der Nutzer überhaupt zur Inanspruchnahme von 
Frankierdiensten des Dienstanbieters berechtigt ist, 
wobei eine Fehlermeldung erzeugt und an den Nut-
zercomputer des Nutzers übermittelt wird, wenn dies 
nicht der Fall ist.

[0201] In dem Fall, dass mit der Dienstanforderung 
mehrere Frankierdienste angefordert werden, ent-
spricht die Authentifizierung und Autorisierung in der 
Authentifizier- und Autorisiereinheit einer Zentralan-
meldung (Single sign-on) des Nutzers für die ver-
schiedenen Frankierdienste.

[0202] Die Transformationseinheit nimmt die 
Dienstanforderung gegebenenfalls zusammen mit 
den ermittelten Berechtigungsinformationen von der 
Authentifizier- und Autorisiereinheit entgegen. Ab-
hängig von dem Inhalt der Dienstanforderung und ge-
gebenenfalls abhängig von den in der Authentifizier- 
und Autorisiereinheit ermittelten Berechtigungsinfor-
mationen wird die Dienstanforderung durch die 
Transformationseinheit konvertiert. Da die Konvertie-
rung im Gegensatz zu der statischen Formatände-
rung, die in den äußeren Konnektoren vorgenommen 
wird, in Abhängigkeit von dem Inhalt der Dienstanfor-
derung durchgeführt wird, wird sie hier auch als intel-
ligente Konvertierung bezeichnet.

[0203] In der Transformationseinheit werden zur in-
telligenten Konvertierung Prozesse ausgeführt, die 
eine Weiterleitung der Dienstanforderung an das be-
treffende auf einem der Anbieterserver ausgeführte 
Dienstprogramm ermöglichen. In dem Fall, dass mit 
einer Dienstanforderung mehrere Frankierdienste 
angefordert werden, erfolgt für jeden der Dienste eine 
Weiterleitung der Dienstanforderung oder des betref-
fenden Teils der Dienstanforderung an einen Anbie-
terserver in der im Folgenden beschriebenen Weise.

[0204] Die Transformationseinheit unternimmt da-
bei ein so genanntes Routing der Dienstanforderung, 
d. h. abhängig von ihrem Inhalt wird der Anbieterser-
ver ermittelt, auf dem das Dienstprogramm zur Aus-
führung des angeforderten Frankierdienstes ausge-
führt wird, und die Dienstanforderung wird an diesen 
Anbieterserver adressiert. Ferner erfolgen weitere in-
telligente Konvertierungen, wie beispielsweise eine 
Veränderung und Ergänzung von in der Dienstanfor-
derung enthaltenen Daten.

[0205] Bei den intelligenten Konvertierungen kann 
es sich beispielsweise auch um Korrekturen handeln, 
die sich nach Plausibilitätsprüfungen oder nach einer 
Anwendung von Parsing-Regeln, d. h. von Regeln 
zur Interpretation der Dienstanforderung, ergeben. 
Werden beispielsweise bei einem Frankierdienst zur 
Erstellung von Adressetiketten Postfachinformatio-
nen in einem Datenfeld erkannt, das zur Bezeich-
nung der Straße vorgesehen ist, so kann dies von der 
Transformationseinheit korrigiert werden.

[0206] Ebenso ist es im Rahmen der intelligenten 
Konvertierung möglich, Dienstanforderungen so zu 
verändern, dass statt des angeforderten Frankier-
dienstes ein aktuellerer, verbesserter oder günstige-
rer Dienst (beispielsweise im Rahmen einer Sonder-
aktion) ausgeführt wird.

[0207] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist darüber hinaus ein so genanntes dyna-
misches Routing vorgesehen, bei dem die Verfügbar-
keit der Anbieterserver ermittelt und der Dienstanfor-
derung an einen Anbieterserver adressiert wird, für 
den die Verfügbarkeit festgestellt wird. Ferner kann 
es auch vorgesehen sein, dass mittels der Transfor-
mationseinheit ein so genanntes Load Balancing vor-
genommen wird, bei dem neben der Verfügbarkeit 
auch die Auslastung des Servers festgestellt und die 
Dienstanforderung an den Anbieterserver mit der ge-
ringsten Auslastung übermittelt wird.

[0208] Nach der Bearbeitung in der Transformati-
onseinheit wird die Dienstanforderung über eine Prü-
feinheit oder direkt an den inneren Konnektor über-
mittelt, der mit dem ermittelten Anbieterserver ver-
bunden ist.

[0209] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist es dabei zudem vorgesehen, dass zu-
sammen mit der Dienstanforderung eine authenti-
sche Zusatzinformation, beispielsweise eine ver-
schlüsselte Information, von der Transformationsein-
heit an den Anbieterserver übermittelt wird. Die Zu-
satzinformation wird dabei mit einem der Transforma-
tionseinheit bzw. dem Netzwerkknoten eindeutig zu-
geordneten Schlüssel in dem Anbieterserver ent-
schlüsselt, um zu überprüfen, ob die Dienstanforde-
rung von dem Netzwerkknoten stammt. Auf eine zu-
sätzliche Authentifizierung und/oder Autorisierung 
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des Markplatznutzers in dem Anbieterserver kann 
damit in dieser Ausführungsform der Erfindung ver-
zichtet werden.

[0210] Die inneren Konnektoren sind in der Lage, 
statische Formatänderungen des Dienstprogramm-
aufrufs vorzunehmen und sind über Konnektorsteck-
plätze mit dem Netzwerkknoten verbunden, in die bei 
laufendem Betrieb innere Konnektoren eingesteckt 
und aus denen bei laufendem Betrieb innere Konnek-
toren ausgesteckt werden können.

[0211] Aufgrund der Funktionsweise der inneren 
Konnektoren ist bei einer Anpassung der Dienstpro-
gramme auf den Anbieterservern lediglich eine An-
passung der Konnektoren, nicht jedoch eine Anpas-
sung der Transformationseinheit erforderlich. Ferner 
können derartige Anpassungen auch bei laufendem 
Betrieb des Netzwerkknotens vorgenommen werden, 
indem die betroffenen inneren Konnektoren während 
der Anpassung ausgesteckt werden.

[0212] Über die inneren Konnektoren wird die 
Dienstanforderung dem ermittelten Anbieterserver 
übermittelt. Dies geschieht vorzugsweise über ein 
Netzwerk wie das Internet oder – wenn der Netzwerk-
knoten von dem Dienstanbieter selbst betrieben wird 
– über ein internes Datennetzwerk des Dienstanbie-
ters.

[0213] Nach der Bearbeitung der Dienstanforde-
rung in dem auf dem Anbieterserver ausgeführten 
Dienstprogramm, d. h. nach der Ausführung des 
Dienstes, sendet der Anbieterserver das Bearbei-
tungsergebnis, d. h. die in dem Anbieterserver bei der 
Ausführung des Frankierdienstes bzw. des Dienst-
programms ermittelten Daten zurück an den Netz-
werkknoten, wo es wiederum von dem inneren Kon-
nektor empfangen wird.

[0214] Nach dem Empfang und nach der Durchfüh-
rung von gegebenenfalls vorzunehmenden For-
matänderungen innerhalb des inneren Konnektors 
wird das Bearbeitungsergebnis an die Prüfeinheit 
übergeben, in der eine formale Überprüfung des Be-
arbeitungsergebnisses vorgenommen wird. Dabei 
wird geprüft, ob das Bearbeitungsergebnis vollstän-
dig und formal korrekt ist. Im Hinblick auf die Vollstän-
digkeit wird dabei beispielsweise bei einer Anforde-
rung eines digitalen Frankiervermerks durch einen 
Nutzer überprüft, ob das Bearbeitungsergebnis eine 
Druckvorlage bzw. eine Druckvorschau des Frankier-
vermerks umfasst. Die Kriterien zur Überprüfung sind 
für die Bearbeitungsergebnisse der verschiedenen 
Anbieterserver in einer Datenbank des Netzwerkkno-
tens hinterlegt.

[0215] Sind Vollständigkeit oder Korrektheit nicht 
gegeben, so wird anstelle des Bearbeitungsergebnis-
ses oder zusätzlich zu dem Bearbeitungsergebnis 

eine Benachrichtigung an den Nutzercomputer des 
Nutzers übermittelt, in der auf einen Fehler hingewie-
sen wird.

[0216] Die Prüfeinheit ist auch in der Lage, die Ver-
fügbarkeit der Anbieterserver zu prüfen und das Er-
gebnis der Transformationseinheit mitzuteilen, so 
dass diese auf der Basis der Überprüfungsergebnis-
se das beschriebene dynamische Routing von 
Dienstanforderungen vornehmen kann.

[0217] Das geprüfte Bearbeitungsergebnis wird in-
nerhalb des Netzwerkknotens entweder über die 
Transformationseinheit oder unter Umgehung der 
Transformationseinheit an den äußeren Konnektor 
geleitet, der mit dem Internetmarktplatz verbunden 
ist, von dem ursprünglich die Dienstanforderung 
stammt.

[0218] Eine weitere Bearbeitung des Bearbeitungs-
ergebnisses in dem Netzwerkknoten ist dann not-
wendig, wenn neben einer Weiterleitung des Bear-
beitungsergebnisses an den Nutzercomputer des 
Nutzers bzw. an die Konsolidatorquelle eine intelli-
gente Verarbeitung des Bearbeitungsergebnisses 
vorgenommen werden soll.

[0219] Dabei kann es beispielsweise vorgesehen 
sein, dass im Falle eines Flächenmarktplatzes zu-
sätzlich zu der Übermittelung des Bearbeitungser-
gebnisses an den Nutzercomputer oder anstelle der 
Übermittelung des Bearbeitungsergebnisses an den 
Nutzercomputer eine Übermittelung einer Benach-
richtigung über das Bearbeitungsergebnis bzw. die 
Inanspruchnahme des Dienstes an die Streuquelle 
erfolgt. Die Erzeugung dieser Benachrichtigung wird 
dabei in der Transformationseinheit vorgenommen. 
Gegenstand der Benachrichtigung kann dabei bei-
spielsweise eine Angabe darüber sein, dass ein be-
stimmter Nutzer einen bestimmten Frankierdienst in 
Anspruch genommen hat. Auf diese Weise kann das 
Ergebnis des Dienstes auch von der Streuquelle an 
den Nutzercomputer übermittelt werden.

[0220] Nach der optionalen Bearbeitung des Bear-
beitungsergebnisses durch die Transformationsein-
heit wird dieses entweder über die Authentifizier- und 
Autorisiereinheit oder unter Umgehung dieser Einheit 
an den mit dem entsprechenden Internetmarktplatz 
verbundenen äußeren Konnektor geleitet.

[0221] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung ist es dabei vorgesehen, dass das Nutzer-
berechtigungsprofil in der Autorisier- und Authentifi-
ziereinheit in Abhängigkeit von dem Bearbeitungser-
gebnis verändert werden kann.

[0222] So ist es beispielsweise möglich, Nutzern, 
die einen bestimmten Frankierdienst häufig in An-
spruch nehmen, im Rahmen eines "frequent user 
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program" erweiterte Berechtigungen zuzuordnen, 
wobei die Autorisier- und Authentifiziereinheit hierfür 
die Anzahl der an einen bestimmten Nutzer übermit-
telten Bearbeitungsergebnisse ermittelt.

[0223] Der äußere Konnektor nimmt die erforderli-
chen Formatänderungen vor, die der Formatände-
rung bei der Bearbeitung der Dienstanforderung in 
dem äußeren Konnektor entspricht oder unabhängig 
von dieser vorgegeben ist. Ferner können verschie-
dene Formatänderungen für das Bearbeitungsergeb-
nis und für die aus dem Bearbeitungsergebnis be-
stimmte Benachrichtigung an die Streuquelle vorge-
nommen werden.

[0224] Ferner ist es möglich, im Rahmen einer Kon-
vertierung des Bearbeitungsergebnisses in der 
Transformationseinheit oder im Rahmen der For-
matänderung in dem äußeren Konnektor grafische 
Anpassungen des Bearbeitungsergebnisses vorzu-
nehmen, so dass es an das Erscheinungsbild des 
Marktplatzes angepasst werden kann. Dies kann ins-
besondere dann vorgenommen werden, wenn es 
sich bei dem Bearbeitungsergebnis um eine Websei-
te mit bestimmten Informationen handelt.

[0225] Schließlich übermittelt der äußere Konnektor 
das Bearbeitungsergebnis an den Computer des 
Nutzers, von dem die Dienstanforderung stammt.

[0226] Zur Administrierung und Überwachung des 
Netzwerkknotens ist eine Steuerungs- und Berichts-
einheit vorgesehen, die von einem Administrator be-
dient wird. An die Steuerungs- und Berichtseinheit 
können ein oder mehrere externe Datenverarbei-
tungsgeräte zur Auswertung von Nutzungsdaten des 
Netzwerkknotens angeschlossen sein.

[0227] Mittels der Steuerungs- und Berichtseinheit 
können zum einen die Regeln zur Formatänderung in 
den äußeren Konnektoren und in den inneren Kon-
nektoren, die Regeln für die Authentifizier- und Auto-
risiereinheit, die Regeln für die intelligente Konvertie-
rung in der Transformationseinheit, sowie die Kriteri-
en für die Prüfung der Bearbeitungsergebnisse in der 
Prüfeinheit festgelegt werden. Zum anderen sind 
Steuerungs- und Berichtseinheit in der Lage, die In-
anspruchnahme des Netzwerkknotens und der ange-
schlossenen Anbieterserver durch die Nutzer der In-
ternetmarktplätze festzustellen und in Form von Zu-
griffstabellen und Statistiken zur Auswertung und Ab-
rechnung bereitzustellen. Sämtliche Administrations- 
und Auswertungstätigkeiten können dabei auch über 
die angeschlossenen Datenverarbeitungsgeräte vor-
genommen werden.

[0228] Ferner können insbesondere Vergleiche zwi-
schen dem Zeitpunkt, in dem eine Dienstanforderung 
in dem Netzwerkknoten empfangen wird und dem 
Zeitpunkt, in dem das Bearbeitungsergebnis von 

dem Netzwerkknoten abgesendet wird, durchgeführt 
werden, um so eine Bearbeitungsdauer zu ermitteln 
und die Einhaltung von Verfügbarkeitszusagen im 
Einzelfall und statistisch zu überprüfen. Hierzu wer-
den die erforderlichen Informationen zur Auswertung 
von der Transformationseinheit an die Steuerungs- 
und Berichtseinheit übertragen und dort bzw. in den 
Datenverarbeitungsgeräten ausgewertet.

[0229] Ein mögliches Anwendungsszenario der Er-
findung betrifft die Bereitstellung von Frankier- und 
Logistikdiensten, die von einem Logistikunternehmen 
zur Verfügung gestellt werden, für Nutzer eines Auk-
tionsportals, bei dem Waren im Rahmen von Auktio-
nen von einem Verkäufer an einen Käufer versteigert 
werden. In der Regel werden die ersteigerten Waren 
dabei als Postsendung von dem Verkäufer an den 
Käufer geschickt.

[0230] Zur Frankierung kann dabei die Kennungsin-
formation genutzt werden.

[0231] Hierbei kann beispielsweise die üblicherwei-
se bei der Nutzung des Frankierdienstes bestehende 
Notwendigkeit entfallen, dass Angaben wie Absen-
der- und Empfängeradresse, gewünschtes Produkt 
und Druckmedium für die Erstellung des Frankierver-
merks angegeben werden müssen.

[0232] Vorzugsweise werden diese Informationen in 
der Bearbeitungseinheit ermittelt.

[0233] Hierdurch wird der Frankiervorgang verein-
facht und beschleunigt.

[0234] Ferner wird eine Benachrichtigung über die 
Ausführung des Frankierdienstes generiert und dem 
Nutzer übermittelt.

[0235] Weiterhin ist es möglich, Zugriffslisten und 
Statistiken über die Nutzung der Frankier- und Logis-
tikdienste durch den Nutzer zu erstellen.

[0236] Schließlich dient der Netzwerkknoten dazu, 
die mit dem Nutzer vereinbarten Rahmenbedingun-
gen für die Bereitstellung der Dienste (engl. „Service 
Level Agreement", kurz „SLA") zu überprüfen und 
Abweichungen zu melden und zu dokumentieren. 
Wichtig in diesem Zusammenhang sind u. a. die Ver-
fügbarkeit der Anbieterserver (d. h. Anforderungen 
müssen bearbeitet werden können) und die Bearbei-
tungsdauer (d. h. Bearbeitungsergebnisse müssen 
innerhalb einer bestimmten Zeit vorliegen).

[0237] Der Netzwerkknoten zeichnet sich dadurch 
aus, dass er 
– Mittel zur Überprüfung einer Berechtigung des 
Nutzers enthält,
– Mittel zum Empfangen von Kennungsinformati-
onen des Nutzers aufweist und
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– einen Speicher zur Speicherung der Kennungs-
information in einer Positivliste enthält.

[0238] Eine Weiterbildung des Netzwerkknotens 
sieht vor, dass er mit einer Schnittstelle zur Eingabe 
von versandrelevanten Informationen verbunden ist.

[0239] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass der Netzwerkknoten mit einer Schnittstelle zur 
Eingabe von frankierrelevanten Informationen ver-
bunden ist.

[0240] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass eine Dienstanforderung so konfigurierbar ist, 
dass sie 
• entweder nur versandrelevante Daten überträgt 
oder
• frankierrelevante Daten ohne Bezahlinformation 
überträgt oder
• frankierrelevante Daten mit Bezahlinformation 
überträgt.

[0241] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass die Dienstanforderung eine Information enthält, 
die mit einem dem Nutzer eindeutig zugeordneten 
Schlüssel verschlüsselt ist und in der Autorisier- und 
Authentifiziereinheit entschlüsselbar ist.

[0242] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass das Nutzerberechtigungsprofil in der Dienstan-
forderung enthalten ist.

[0243] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass das Nutzerberechtigungsprofil mit einem dem 
Nutzer eindeutig zugeordneten Schlüssel verschlüs-
selt oder mit einer digitalen Signatur des Nutzers ver-
sehen ist.

[0244] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass die dem Frankierdienst übermittelten Daten In-
formationen aus dem Nutzerberechtigungsprofil ent-
halten.

[0245] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass die Dienstanforderung in Form eines Parame-
ter-Sets und/oder einer spezifischen Datensyntax 
übergeben wird.

[0246] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass bei Übermittelung der Kennungsinformationen 
Versanddaten an den Frankierdienst eine automati-
sche Abbuchung des Portowerts von einem Konto 
des Käufers erfolgt.

[0247] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass das Versandentgelt automatisch ermittelt wird.

[0248] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass das Versandentgelt in Abhängigkeit von der Ein-
lieferungs- und/oder Absenderadresse ermittelt wird.

[0249] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass eine Berechtigung des Nutzers zum Zugriff auf 
den Frankierdienst überprüft wird.

[0250] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass die Berechtigung des Nutzers zum Zugriff auf 
einen Frankierdienst anhand eines dem Nutzer zuge-
ordneten Marktplatzberechtigungsprofils und/oder 
anhand eines dem Nutzer zugeordneten Nutzerbe-
rechtigungsprofils vorgenommen wird.

[0251] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass in der Dienstanforderung eine verschlüsselte In-
formation enthalten ist, die mit einem dem Nutzer ein-
deutig zugeordneten Schlüssel entschlüsselt wird.

[0252] Die Erfindung ist bei beliebigen Transakti-
onsanfragen einsetzbar. Der Begriff "Transaktionsan-
frage" ist in seiner weitesten Bedeutung zu verste-
hen. Insbesondere kann es sich bei der Transakti-
onsanfrage um eine Anforderung zur Ladung eines 
Gebührenbetrages, eine Anforderung zur Erzeugung 
eines oder mehrerer Frankiervermerke oder eine An-
forderung sonstiger postalisch relevanter Informatio-
nen handeln, beispielsweise ein Anfordern von 
Adressen aus einer Adressdatenbank.

[0253] Die Erfindung sieht insbesondere vor, dass 
eine Frankierung oder eine frankierrelevante Trans-
aktion über eine Bedieneinheit angefordert wird, die-
se Frankier- oder Transaktionsanfrage in einer sepa-
raten Berechtigungseinheit authentisiert wird, die ei-
gentliche Frankierung oder frankierrelevante Trans-
aktion von der Berechtigungseinheit gesteuert wird, 
und das Ergebnis der Frankierung oder der Transak-
tion zurück übermittelt wird.

[0254] Die Erfindung hat den weiteren Vorteil, dass 
bei Frankierungen und anderen frankierrelevanten 
Prozessen weitere Authentifizierungsverfahren, die 
etwa biometrische Verfahren umfassen, eingesetzt 
werden können.

[0255] Ferner ist es vorteilhaft, dass das Ergebnis 
des Transaktionsauftrages an die Berechtigungsein-
heit übermittelt wird und dass die Berechtigungsein-
heit eine das Ergebnis der Durchführung des Trans-
aktionsauftrags enthaltende Nachricht an die Bedie-
neinheit und/oder eine Druckeinheit übermittelt.

[0256] Bei der Bedieneinheit und der Druckeinheit 
kann es sich sowohl um getrennte Geräte als auch 
um eine gemeinsame Einheit handeln.

[0257] Ein Beispiel für getrennte Geräte sind ein 
Personalcomputer und ein Drucker, der beispielswei-
se direkt oder über ein Computernetzwerk mit dem 
Personalcomputer verbunden ist.

[0258] Eine Realisierung der Bedieneinheit und der 
17/26



DE 10 2007 018 394 A1    2008.10.23
Druckeinheit als eine gemeinsame Einheit kann bei-
spielsweise durch eine erfindungsgemäß gestaltete 
Frankiermaschine erfolgen.

[0259] Eine weitere gleichfalls vorteilhafte Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Frankiereinheit das Ergebnis der Durchfüh-
rung des Transaktionsauftrags an die Berechtigungs-
einheit sendet und dass die Berechtigungseinheit 
eine das Ergebnis der Durchführung des Transakti-
onsauftrages enthaltende Nachricht an die Bedie-
neinheit und/oder die Druckeinheit übermittelt.

[0260] Die Erfindung sieht eine besonders vorteil-
hafte Ausgestaltung einer Modularität eines Frankier-
systems vor. Zusätzlich zu dem Vorzug der Ken-
nungsinformationen von System und Komponenten, 
diese unabhängig voneinander entwickeln und ein-
setzen zu können, tritt der besondere Vorteil einer be-
sonderen Flexibilität zum Einsatz des Frankiersys-
tems durch eine Vielzahl von Nutzern.

[0261] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Transaktionsanfrage von der Bedieneinheit an die 
Berechtigungseinheit übermittelt wird, dass die 
Transaktionsanfrage in der Berechtigungseinheit au-
thentisiert wird und dass die Berechtigungseinheit 
anschließend einen authentisierten Transaktionsauf-
trag an die Frankiereinheit übermittelt.

[0262] Ein spezieller Vorteil der erfindungsgemäßen 
Trennung der Komponenten in Frankiersystemen be-
steht darin, dass ein sog. kryptographisches Modul 
eingesetzt werden kann, in dem Prozesse durchge-
führt werden, die die Fälschungssicherheit der er-
zeugten Frankiervermerke erhöhen. Dieses krypto-
graphische Modul besteht vorzugsweise aus einer 
separaten Hardware und Software. Aufgabe dieser 
Hard- und Software ist es, geheime oder sonstige 
wichtige Daten zugriffs- und manipulationssicher zu 
speichern und kryptographische Operationen wie 
Verschlüsselungen oder Signaturen in einer gesi-
cherten Umgebung durchzuführen. Kryptographi-
sche Module, wie sie z. B. im öffentlichen Standard 
FIPS 140-2 der US-amerikanischen Standardisie-
rungsbehörde NIST (siehe www.nist.gov) festgelegt 
sind, zeichnen sich dadurch aus, dass jede Manipu-
lation am Modul erkannt wird, die Unterbrechung der 
Operationen und die Löschung der Inhalte zur Folge 
hat und ggf. auch die Zerstörung des Moduls bewirkt. 
Nur deshalb, weil es für einen in missbräuchlicher 
Absicht agierenden Nutzer eines modernen Frankier-
systems nicht möglich ist, die im kryptographischen 
Modul ablaufenden Frankierprozesse zu beeinflus-
sen oder nachzuahmen, können mit elektronischen 
Frankiersystemen fälschungssichere Frankierver-
merke erstellt werden.

[0263] Um die Funktionen des kryptographischen 

Moduls besonders wirksam nutzen zu können, ist es 
zweckmäßig, die für die Bedienung des Frankiersys-
tems erforderlichen Schnittstellen zur Nutzer-Interak-
tion in einer separaten Einheit unterzubringen. Hier-
durch sind bei modernen Frankiersystemen, mit de-
nen fälschungssichere Frankiervermerke erzeugt 
werden können, die Bedieneinheit und die aus dem 
kryptographischen Modul bestehende Frankierein-
heit voneinander getrennt.

[0264] Ein weiterer Vorteil der Trennung von Bedi-
en- und Frankiereinheit besteht darin, dass diese 
räumlich getrennt werden können, wobei die Verbin-
dung zwischen der Bedieneinheit (Nutzer-PC) und 
der Frankiereinheit (u. a. kryptographisches Modul) 
über ein Datennetz hergestellt wird.

[0265] Der praktische Vorteil dieser räumlichen 
Trennung von Bedien- und Frankiereinheit besteht 
darin, dass eine Erstellung fälschungssicherer Fran-
kiervermerke am PC ohne Einsatz eines vor Ort am 
PC betriebenen kryptographischen Moduls möglich 
ist. Stattdessen wird das Modul kostengünstig zentral 
betrieben und von allen Frankiernutzern bei Bedarf 
benutzt.

[0266] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass sie 
einen Einsatz verschiedener Verfahren zur Nutze-
rauthentifizierung ermöglicht. Um sicherzustellen, 
dass eine Erstellung der geldwerten Frankiervermer-
ke nur durch berechtigte Nutzer erfolgt, werden Fran-
kiersysteme i. d. R. mit einer Zugangssicherung aus-
gestattet. Im einfachsten Fall besteht eine derartige 
Sicherung aus einem Geheimcode, der bei der Akti-
vierung des Systems eingegeben werden muss. Das 
Verfahren des Geheimcodes wird u. a. eingesetzt, 
um elektronische Freistempelmaschinen abzusi-
chern.

[0267] Ferner ist es zweckmäßig, eine Paarung zwi-
schen Nutzeridentifizierung und NutzerAuthentifizie-
rung einzusetzen. Dies erfolgt beispielsweise durch 
Eingabe eines Nutzernamens (dies dient der Identifi-
zierung) und eines Kennworts (dies dient der Authen-
tifizierung). Die Sicherung basiert dabei darauf, dass 
nur der berechtigte Nutzer das Wissen über das 
Kennwort besitzt.

[0268] Neben der wissensbasierten Sicherung eig-
nen sich auch andere Authentifizierungsverfahren, 
die entweder den zusätzlichen Besitz einer Sache er-
fordern oder auf biometrische Merkmale des Nutzers 
abzielen.

[0269] Eine Authentifizierung durch einen Besitz ei-
ner Sache wird beispielsweise bei Sicherungssyste-
men verwendet, die auf Mikroprozessor-Chipkarten, 
sog. SmartCards, basieren. Im Sinne eines krypto-
graphischen Moduls werden auf einer Chipkarte Da-
ten gespeichert oder Operationen durchgeführt, die 
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nicht auslesbar oder manipulierbar sind. Weil derarti-
ge Karten nicht fälschbar oder nachahmbar sind, 
können sie insbesondere zur sicheren Identifizierung 
herangezogen werden. Zusätzlich zu einer solchen 
Identifizierung der Chipkarte werden regelmäßig 
Kennwörter oder PINs (Persönliche Identifizie-
rungs-Nummern) zur Authentifizierung des rechtmä-
ßigen Besitzers verwendet.

[0270] Weitere vorteilhafte Verfahren der Authentifi-
zierung basieren auf dem Auslesen biometrischer 
Merkmale des rechtmäßigen Nutzers. Ziel ist es, mit 
dem Abtasten unveränderlicher und einmaliger bio-
metrischer Merkmale – wie etwa den Fingerabdruck 
oder die Iris-Musterung – zu erkennen, ob es sich um 
einen berechtigten Nutzer handelt. Weil die Kompo-
nenten des Wissens und des Besitzes entfallen kön-
nen, werden biometrische Verfahren als besonders 
einfache, sichere und somit zukunftsträchtige Au-
thentifizierungsverfahren angesehen.

[0271] Erfindungsgemäß können auch weitere An-
gaben zur Identifizierung und Authentifizierung her-
angezogen werden.

[0272] Beispielsweise ist es zweckmäßig, eine Kon-
tonummer eines Portokontos, von dem Portowerte 
geladen werden können, als Identifizierungsmerkmal 
zu verwenden.

[0273] Die Authentifizierung des Zugriffs auf das 
Portokonto erfolgt beispielsweise über Eingabe eines 
Kennworts.

[0274] Die Informationen zur Identifizierung und Au-
thentifizierung werden in der Berechtigungseinheit 
genutzt, um anhand der Kontonummer das entspre-
chende Portokonto im sicheren kryptographischen 
Modul auszuwählen und es mit dem Kennwort zu ak-
tivieren. Während die Kontonummer als identifizie-
rendes Merkmal "außen" am kryptographischen Mo-
dul sichtbar sein muss, wird das Kennwort innerhalb 
des kryptographischen Moduls geprüft. Die Prüfung 
erfolgt innerhalb des Moduls, weil das eingegebene 
Kennwort (oder ein Abbild des Kennworts) mit einem 
hinterlegten Kennwort (oder seinem entsprechenden 
Abbild) verglichen wird. Um zu verhindern, dass Drit-
te das hinterlegte Kennwort (oder dessen Abbild) 
auslesen, erfolgt die Speicherung innerhalb des kryp-
tographischen Moduls der Frankiereinheit.

[0275] In dem kryptographischen Modul der Fran-
kiereinheit erfolgt zweckmäßigerweise die Authentifi-
zierung der Berechtigungseinheit und/oder des Nut-
zers.

[0276] Weitere Vorteile, Besonderheiten und 
zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Darstellung bevorzugter Ausführungsbei-

spiele anhand der Abbildungen.

[0277] Eine besonders bevorzugte Ausführungs-
form zur Authentifizierung und/oder oder zur Identifi-
zierung des Nutzers wird nachfolgend anhand von 
Fig. 2 dargestellt.

[0278] Das in Fig. 2 dargestellte erfindungsgemäße 
Frankiersystem ermöglicht es, dass Frankierungen 
und frankierrelevante Prozesse so durchgeführt wer-
den, dass die Verwaltung zahlreicher Nutzer mit un-
terschiedlichen Rechten sowie die Anwendung neue-
rer Authentifizierungsverfahren, die etwa biometri-
sche Verfahren umfassen, möglich sind.

[0279] Zweckmäßigerweise erfolgt dies bei dem er-
findungsgemäßen Frankiersystem dadurch, dass 
eine Frankierung oder eine andere frankierrelevante 
Transaktion über eine Bedieneinheit (BE) angefor-
dert wird, diese Frankier- oder Transaktionsanfrage 
in einer separaten Berechtigungseinheit (BR) au-
thentisiert wird, die eigentliche Frankierung oder fran-
kierrelevante Transaktion von der Berechtigungsein-
heit (BR) gesteuert wird, und das Ergebnis der Fran-
kierung oder der Transaktion zurück übermittelt wird.

[0280] Zweckmäßigerweise wird das Verfahren so 
durchgeführt, dass die Bedieneinheit (BE) über ein 
Netzwerk oder eine Datenverbindung mit der Berech-
tigungseinheit (BR) verbunden ist.

[0281] Dabei ist vorteilhaft, dass die Berechtigungs-
einheit (BR) derart gestaltet ist, dass in ihr die Be-
rechtigungen von einem oder mehreren Nutzern an 
einer oder mehreren Bedieneinheiten (BE) hinterlegt 
sind.

[0282] Es ist weiterhin vorteilhaft, dass die Berechti-
gungseinheit (BR) derart gestaltet ist, dass die Au-
thentifizierung von Nutzern an Bedieneinheiten (BE) 
über ein oder mehrere verschiedene Authentifizie-
rungsverfahren erfolgen kann.

[0283] Es ist zweckmäßig, dass die in der Bedie-
neinheit (BE) eingesetzten Authentifizierungsverfah-
ren die Authentifizierung durch Nutzername und 
Kennwort umfassen.

[0284] Weiterhin ist es zweckmäßig, dass die in der 
Bedieneinheit (BE) eingesetzten Authentifizierungs-
verfahren die Authentifizierung durch solche Verfah-
ren umfassen, die den Besitz von Identifikationsmit-
teln erfordern.

[0285] Außerdem ist zweckmäßig, dass die in der 
Bedieneinheit (BE) eingesetzten Authentifizierungs-
verfahren biometrische Verfahren umfassen.

[0286] Zweckmäßigerweise wird das Verfahren so 
durchgeführt, dass die Bedieneinheit (BE) nach er-
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folgter Authentifizierung die vom Nutzer stammende 
Frankieranfrage oder die Anfrage der frankierrele-
vanten Transaktion gemäß den hinterlegten Berech-
tigungsregeln prüft.

[0287] Weiterhin ist es zweckmäßig, dass die vom 
Nutzer stammende Frankieranfrage oder die Anfrage 
der frankierrelevanten Transaktion derart umgewan-
delt wird, dass das Frankiersystem angesteuert wird.

[0288] Dabei ist es vorteilhaft, dass die Berechti-
gungseinheit (BR) über ein Netzwerk oder eine Da-
tenverbindung mit dem Frankiersystem verbunden 
ist.

[0289] Es ist zweckmäßig, dass das Frankiersystem 
eine Authentifizierung der Berechtigungseinheit (BR) 
durchführt.

[0290] Weiterhin ist es zweckmäßig, dass das Fran-
kiersystem die Frankierung erstellt oder den fran-
kierrelevanten Prozess durchläuft und das Ergebnis 
derart direkt oder indirekt zurück übermittelt, dass ein 
Ausdruck des Frankiervermerks oder eine Rücküber-
mittelung der Transaktionsinformation erfolgen kann.

[0291] Außerdem ist es vorteilhaft, dass die Festle-
gung der Authentifizierungsregeln auf der Berechti-
gungseinheit (BR) durch spezielle Administrati-
ons-Nutzer erfolgt.

[0292] Die Erfindung beinhaltet ein digitales Fran-
kiersystem, das sich dadurch auszeichnet, dass 
Frankierungen, Portoladungen und andere fran-
kierrelevante Transaktionen von unterschiedlich be-
rechtigten Nutzern erfolgen können.

[0293] Insbesondere ermöglicht die Erfindung eine 
umfangreiche Nutzerverwaltung, bei der unterschied-
liche Berechtigungen für Nutzer vergeben werden 
können. Insbesondere der Zugang zu Portokonten 
kann für verschiedene Nutzer unabhängig voneinan-
der erfolgen. Zweckmäßigerweise erfolgt die Nutzer-
verwaltung in der Berechtigungseinheit (BR).

[0294] Hierzu ist es insbesondere vorteilhaft, dass 
für jeden berechtigten Bediener der Bedieneinheit 
(BE) in der Berechtigungseinheit (BR) ein Berechti-
gungsprofil gespeichert ist.

[0295] Nutzerrechte beziehen sich in erster Linie 
darauf, dass definierte Nutzer das Recht erhalten, 
Frankierungen zweckmäßigerweise selbst durchzu-
führen. Das Recht auf Erstellung von Frankierungen 
wird auf bestimmte Portokonten bezogen und in der 
Höhe auf einen Maximalbetrag begrenzt. Die Be-
grenzung des maximalen Frankierbetrags ist zusätz-
lich auf bestimmte Zeiträume beziehbar. Dies bedeu-
tet insbesondere, dass für verschiedene Nutzer un-
terschiedliche Mengen des in einem Zeitraum erlaub-

ten Frankiervolumens individuell festgelegt werden 
können.

[0296] Im Ergebnis ist es durch Einführung einer er-
findungsgemäßen Nutzerverwaltung möglich, in grö-
ßeren Unternehmen Personen zu bestimmen, die in 
bestimmtem Umfang Frankierungen und Portoladun-
gen durchführen können. Hierdurch können bei-
spielsweise temporär im Unternehmen arbeitende 
Praktikanten mit anderen Frankierberechtigungen 
ausgestattet werden als der Prokurist des Unterneh-
mens und dessen Sekretariat. Ebenso kann die Be-
rechtigung, neue Portowerte zu erwerben, die zur 
Frankierung eingesetzt werden können, auf wenige 
Personen beschränkt werden. Beschränkungen sind 
ebenfalls in Bezug auf Ladevolumina und Zeiträume 
möglich.

[0297] Die Festlegung der Personen und ihrer Be-
rechtigungen wird durch einen oder mehrere Admi-
nistratoren in der Nutzerverwaltung bzw. Berechti-
gungseinheit festgelegt.

[0298] Mit Hilfe des zuvor dargestellten und in Fig. 2
in einer Prinzipdarstellung wiedergegebenen Sys-
tems können Frankiervorgänge auf unterschiedliche 
Weise erfolgen.

[0299] Die nachfolgend dargestellten Verfahrens-
schritte sind für eine besonders vorteilhafte Gestal-
tung des Frankiersystems besonders zweckmäßig.

[0300] Von einer Bedieneinheit (BE), die im gezeig-
ten Beispiel mit einer Druckeinheit (DE) verbunden 
ist, wird im Schritt B1 eine Transaktionsanfrage, ins-
besondere Frankieranfrage an die Berechtigungsein-
heit (BR) gesendet. Bei der Transaktionsanfrage, be-
ziehungsweise der Frankieranfrage handelt es sich in 
einer besonders bevorzugten Ausführung von der Er-
findung um einen Auftrag, eine oder mehrere Fran-
kierungen durchzuführen. Es ist jedoch gleichfalls 
zweckmäßig, dass die Transaktionsanfrage B1 zu ei-
nem Laden von Portobeträgen von einem Wertüber-
tragungszentrum dient.

[0301] Im Schritt B2 erfolgt nach einem oder mehre-
ren der dargestellten Authentifizierungsverfahren 
eine Authentifizierung des Nutzers.

[0302] Gemäß den in der Berechtigungseinheit 
(BR) oder einer damit verbundenen Speichereinheit 
gespeicherten Berechtigungen (BR) dieses Nutzers 
wird in Schritt B3 eine Frankieranfrage, sofern zuvor 
in der Berechtigungseinheit (BR) ihre Konformität mit 
dem Berechtigungsprofil des Nutzers festgestellt 
wurde, an die Frankiereinheit (FE) gesendet.

[0303] In der Frankiereinheit (FE) wird überprüft, ob 
die Berechtigungseinheit (BR) berechtigt ist, Nutzer 
und/oder von den Nutzern übermittelte Transaktions-
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anfragen zu autorisieren.

[0304] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird in der Berechtigungs-
einheit (BR) nicht nur die Berechtigung des Nutzers 
überprüft, sondern auch seine Fügungsberechtigung 
über ein ihm zugeordnetes Portokonto.

[0305] Nach Identifizierung des Portokontos des 
Nutzers erfolgt in Schritt B4 die Authentifizierung der 
Berechtigungseinheit (BR) innerhalb des kryptogra-
phischen Moduls.

[0306] Nach Authentifizierung der Berechtigungs-
einheit (BR) erfolgt vorzugsweise gleichfalls in der 
Frankiereinheit (FE) eine Bearbeitung des Transakti-
onsauftrages.

[0307] Das Ergebnis der Durchführung des Trans-
aktionsauftrages, wird vorzugsweise als eine krypto-
graphisch abgesicherte Byte-Folge in den Schritten 
B5 und B6 indirekt (über die Berechtigungseinheit 
(BR)) oder direkt an die Bedien- und Druckeinheit 
(BE/DE) zurück übermittelt, um dort in Form eines 
maschinenlesbaren Codes als Frankiervermerk aus-
gedruckt zu werden.

[0308] Die Erfindung stellt somit ein Verfahren zur 
Frankierung von Postsendungen und ein Frankier-
system bereit, mit dem Transaktionsanfragen von 
verschiedenen Nutzern flexibel gehandhabt werden 
können und bei dem zusätzlich ein hoher Schutz vor 
Missbrauch erzielt wird.

Bezugszeichenliste

10 Postsendung
20 Kennungsinformation
30 Datenverarbeitungseinheit
40 Einlieferungsstelle
50 Bearbeitungseinheit
A1 Senden einer Frankieranfrage an die Fran-

kiereinheit (FE)
A2 Authentifizierung des Nutzers
A3 Übermittelung einer kryptographisch abgesi-

cherten Byte-Folge an die Bedien- und Druck-
einheit (BE/DE)

B1 Übermittelung einer Frankieranfrage von der 
Bedieneinheit (BE) an die Berechtigungsein-
heit (BR)

B2 Authentifizierung des Nutzers
B3 Senden einer Frankieranfrage an die Fran-

kiereinheit (FE)

B4 Authentifizierung der Berechtigungseinheit 
(BR) durch die Frankiereinheit (FE)

B5 Übermitteln des Ergebnisses der Durchfüh-
rung eines Transaktionsauftrages an die Be-
rechtigungseinheit (BR)

B6 Übermittelung einer Nachricht, die das Ergeb-
nis der Durchführung des Transaktionsauftra-
ges enthält, an die Bedieneinheit (BE) 
und/oder die Druckeinheit (DE) und/oder wei-
tere der dargestellten bevorzugten Authentifi-
zierungsverfahren

BE Bedieneinheit
BR Berechtigungseinheit
DE Druckeinheit
FE Frankiereinheit
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Frankierung einer Postsendung,  
dadurch gekennzeichnet,  
• dass auf die Postsendung eine Kennungsinformati-
on aufgebracht wird,  
• dass die Kennungsinformation an einen Netzwerk-
knoten übermittelt und dort in einer Positivliste ge-
speichert wird,  
• dass die mit der Kennungsinformation versehene 
Postsendung eingeliefert wird,  
• dass die Postsendung einer Bearbeitungseinheit 
zugeführt wird und  
• dass die Bearbeitungseinheit eine Überprüfung vor-
nimmt, ob die Kennungsinformation, mit der die Post-
sendung versehen ist, in der Positivliste gespeichert 
ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennungsinformation auf die Post-
sendung gedruckt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennungsinformation auf einen In-
formationsträger aufgebracht wird, der mit der Post-
sendung verbindbar ist.

4.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ken-
nungsinformation in einem mit der Postsendung ver-
bundenen oder verbindbaren Transponder gespei-
chert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ken-
nungsinformation über eine Datenleitung an den 
Netzwerkknoten übermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Post-
sendung in dem Fall, dass die Kennungsinformation 
in der Positivliste gespeichert ist, eine Weiterverar-
beitung der Postsendung erfolgt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Weiterverarbeitung einen Trans-
port der Postsendung zu einem vorgesehenen Emp-
fangsort umfasst.

8.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ken-
nungsinformation Angaben zur Identifizierung eines 
Nutzers enthält.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nutzer in einem Berechtigungs-
system registriert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Nutzer nach Registrierung in 

dem Berechtigungssystem eine Zugangsberechti-
gung zur Übermittelung der Kennungsinformation an 
den Datenverarbeitungseinheit eingeräumt wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennungsin-
formation zusätzlich zu den Angaben zur Identifizie-
rung des Nutzers weitere Angaben enthält.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Eingabemittel vorgesehen ist, 
das es ermöglicht, dass die weiteren Angaben zumin-
dest teilweise durch den Nutzer eingegeben werden.

13.  Verfahren nach einem oder beiden der An-
sprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die weiteren Angaben eine fortlaufende Nummer be-
inhalten.

14.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem 
Bearbeitungsvorgang der Postsendung die Ken-
nungsinformation aus der Positivliste gelöscht wird.

15.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Post-
sendung aus einem normalen Beförderungsgang von 
Postsendungen ausgeschleust wird, wenn die Ken-
nungsinformation nicht in der Positivliste gespeichert 
ist.

16.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die an 
den Netzwerkknoten übermittelte Kennungsinforma-
tion zu einer Abrechnung der Postsendung einge-
setzt wird.

17.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die auf 
die Postsendung aufgebrachte Kennungsinformation 
zur Abrechnung der Postsendung eingesetzt wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 16 und 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Abgleich der übermittelten 
Kennungsinformation und der auf der Postsendung 
aufgebrachten Kennungsinformation erfolgt.

19.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den 
Netzwerkknoten Informationen zur Abrechnung der 
Postsendung übermittelt werden.

20.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Informati-
onen zur Abrechnung unter Berücksichtigung von mit 
der Postsendung verbundenen Informationen ermit-
telt werden.

21.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass abrech-
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nungsrelevante Daten durch eine Überprüfung von 
physischen Eigenschaften der Sendung ermittelt 
werden.

22.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den 
Netzwerkknoten abrechnungsrelevante Informatio-
nen zu der Postsendung übermittelt werden.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die abrechnungsrelevanten Infor-
mationen mit der Kennungsinformation verbunden 
werden.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass die durch eine 
Überprüfung der physischen Eigenschaften der Sen-
dung ermittelten abrechnungsrelevanten Daten mit 
abrechnungsrelevanten Informationen zu der Post-
sendung verglichen werden und dass das Ergebnis 
des Vergleichs gespeichert und/oder übermittelt wird.

25.  Netzwerkknoten,  
dadurch gekennzeichnet,  
• dass er Mittel zur Überprüfung einer Berechtigung 
eines Nutzers enthält,  
• dass er Mittel zum Empfangen von Kennungsinfor-
mationen des Nutzers aufweist und  
• dass er einen Speicher zur Speicherung der Ken-
nungsinformation in einer Positivliste enthält.

26.  Netzwerkknoten nach Anspruch 25, dadurch 
gekennzeichnet, dass er ein Mittel zur Weiterleitung 
der Kennungsinformation an eine Bearbeitungsein-
heit enthält.

27.  Netzwerkknoten nach Anspruch 25 oder 26, 
dadurch gekennzeichnet, dass er mit einer Schnitt-
stelle zur Eingabe von versandrelevanten Informatio-
nen verbunden ist.

28.  Netzwerkknoten nach einem der Ansprüche 
25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass er mit einer 
Schnittstelle zur Eingabe von frankierrelevanten In-
formationen verbunden ist.

29.  Netzwerkknoten nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass eine Dienstanforderung so konfigurierbar ist, 
dass sie  
• entweder nur versandrelevante Daten überträgt 
oder  
• frankierrelevante Daten ohne Bezahlinformation 
überträgt oder  
• frankierrelevante Daten mit Bezahlinformation über-
trägt.

30.  Netzwerkknoten nach Anspruch 29, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dienstanforderung eine In-

formation enthält, die mit einem dem Nutzer eindeutig 
zugeordneten Schlüssel verschlüsselt ist und in der 
Autorisier- und Authentifiziereinheit entschlüsselbar 
sind.

31.  Netzwerkknoten nach Anspruch 30, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Nutzerberechtigungsprofil 
in der Dienstanforderung enthalten ist.

32.  Netzwerkknoten nach einem der Ansprüche 
25 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass das Nutzer-
berechtigungsprofil mit einem dem Nutzer eindeutig 
zugeordneten Schlüssel verschlüsselt oder mit einer 
digitalen Signatur des Nutzers versehen ist.

33.  Vorrichtung zur Frankierung von Postsendun-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass die Frankierein-
heit ein Mittel zur Erzeugung von Kennungsinforma-
tionen aufweist, dass die Vorrichtung ferner ein Mittel 
zum Versehen von Postsendungen mit der Ken-
nungsinformation enthält und dass die Vorrichtung 
ferner ein Mittel zur Übertragung der Kennungsinfor-
mation an einen Netzwerkknoten enthält.

34.  Bearbeitungseinheit zur Bearbeitung von 
Postsendungen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bearbeitungseinheit ein Mittel zum Erfassen von mit 
den Postsendungen verbundenen Kennungsinforma-
tionen enthält und dass die Bearbeitungsstation fer-
ner ein Mittel zur Überprüfung, ob die Kennungsinfor-
mationen in einer Positivliste gespeichert sind, ent-
hält.

35.  Bearbeitungseinheit nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass sie geeignet ist, ein Mit-
tel zu einer Ausschleusung von Postsendungen aus 
einem Beförderungs- und/oder Bearbeitungsvorgang 
von Postsendungen enthält.

36.  Logistiksystem mit Mitteln zum Befördern ei-
ner Postsendung von einem Einlieferungsort zu ei-
nem Zustellort, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Logistiksystem ein Mittel zum Empfangen von elek-
tronisch übermittelten Kennungsinformationen und 
zur Speicherung der Kennungsinformationen in einer 
Positivliste enthält, dass das Logistiksystem ferner 
ein Mittel zum Überprüfen von auf Postsendungen 
aufgebrachten Kennungsinformationen enthält und 
dass das Logistiksystem ein Mittel zur Durchführung 
einer Überprüfung, ob die auf den Postsendungen 
aufgebrachten Kennungsinformationen in der Posi-
tivliste gespeichert sind, enthält.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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